
Wiederherstellung und Erlösung, oder anders: nach einer Vollendung, die zugleich
Erlösung ist. Darum gibt es eınen Gegensatz zwischen ‚le Christ redempteur“‘ und
‚le Christ evoluteur‘ Mit dieser ese führen WIT eınen Gedanken VCdc Teilhard de
Chardin unNnserTre Erlösungslehre eın und bleiben dabei auf biblischem Boden Schon

verkündet Deutero-Jesaja, al Gott nicht ] erlittenes Unh repariert, sondern
auch seıne Verheißungen erfüllt und Se1ne früheren Werke überbietet (Is 43, 18
1es bestätigt gerade cdie ‚Erbsünde-Stelle‘ Köm 5,1 bis 21, CGott

mehr Gerechtigkeit und Leben schenkt, als durch die Sünde Adams und die
darauf folgenden Übertretungen Sünde und Tod die Welt gekommen ist. „Wo
die Günde sich gehäuft hatte, ist die Gnade noch überschwenglicher geworden“ (Koöm
D, 20)

RIEF

Moralverkündigung angesıichts der Krise der Moral
Es mMag durchaus anregend sein, Überlegungen Zz.UuU einer gen christlichen
anzustellen, den Gehorsam ittlichen Bereich durch Phantasie ersetzen und dem
Gedanken an eiıne Welt nachzusinnen, die „die Aufopfterung einiger Q  ;n mehr nötig
hat“/1. Aber alle Vorstellungen, Pläne und Visionen solcher können die Tatsache
nich:  en der Welt schaffen, die Krise der Moral den enschen nich‘  en davon ent-
bindet, inmutien und trotz des sich vollziehenden Umbruchs verantwortlich ZU ent-
scheiden und handeln. Von dieser Notwendigkeit wıssen sich mehr als alle anderen

Augenblick die Seelsorger bedrängt und mıt ihnen alle, die Verkündigung und
Unterricht, Beichtstuhl und der Sprechstunde auf konkrete cittliche Fragen
antworten haben. Ohne Schwarz-Weiß-Malerei verfallen, darf HMan feststellen:
Die Lage, uU$S der heraus und die hinein diese ruppe Auskunft erteilen und sitt-
liche Verantwortlichkeit wecken muß, ist We!Il!‘  +h:  1n erartig, 1T die Beschäftigung
mit der moraltheologischen Grundproblematik weiterhelfen kannn D  hHese Feststellung 1st

zu begründen und durch moraltheologische Erwägungen grundsätzlicher Art ım
inne des Themas ruchtbar zu machen.

Die Auswirkungen ethischen Pluralismus
Ethischer luralismus bzw. die Bereitschaft der esells: sich mi+t den Überzeugun-
gen des einzelnen auf den verschiedensten Gebieten, also auch der Ethik, abzufinden,
kann für den konkreten Menschen mehr als Nnl einer Hinsicht befreiend und förder-

Sel1n. Für den Seeelsorger aber, der seinem Verkündigungsauftrag verpflichtet ist,
wird dieser längst etablierte ethische Pluralismus mıiıt Seinen Auswirkungen Gesell-
schaft und Kirche zu einem Problem, das SPINEe pastorale Tätigkeit nicht LU einengt,
sondern U, überhaupt fragwürdig erscheinen E1

Das Verhältnis der dem ethischen Pluralismus verschriebenen Gesellschaft Gitt-
lichkeit durch folgende Thesen gekennzeichnet werden:
a) Sittliche Forderungen ıwerden IM zunehmendem Maße U  er noch InsOoweit als verbind-
iche und überhaupt diskutable Größen anerkannt, als S1P für das friedliche Zusammen-
leben Ü Mensch ZU Mensch un für den Fortbestand der Gesellschaft Bedeutung
haben, mit der Einschränkung, daß d;  1ese Bedeutung für die 007 der sittlichen orde-
TUNS Betroffenen womöglich unmittelbar aufweisbar SIn muß

Dorothee Sölle, Phantasie und Gehorsam Überlegungen einer künftigen T15  en
Ethik. tuttg: Berlin 19068,
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Wiederherstellung und Erlösung, oder anders: nach einer Vollendung, die zugleich 
Erlösung ist. Darum gibt es keinen Gegensatz zwischen ,le Christ redempteur' und 
,le Christ evoluteur'. Mit dieser These führen wir einen Gedanken von Teilhard de 
Chardin in unsere Erlösungslehre ein und bleiben dabei auf biblischem Boden. Schon im 
AT verkündet Deutero-Jesaja, daß Gott nicht nur erlittenes Unheil repariert, sondern 
auch seine Verheißungen erfüllt und seine früheren Werke überbietet (ls 43, 18 f). 
Dies bestätigt im NT gerade die ,Erbsünde-Stelle' Röm 5, 12 bis 21, daß Gott in 
Christus mehr Gerechtigkeit und Leben schenkt, als durch die Sünde Adams und die 
darauf folgenden Obertretungen an Sünde und Tod in die Welt gekommen ist. ,,Wo 
die Sünde sich gehäuft hatte, ist die Gnade noch überschwenglicher geworden" (Röm 
5, 20). 

JOSEF RIEF 

Moralverkündigung angesichts der Krise der Moral 
Es mag durchaus anregend sein, Oberlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik 
anzustellen, den Gehorsam im sittlichen Bereich durch Phantasie zu ersetzen und dem 
Gedanken an eine Welt nachzusinnen, die „die Aufopferung einiger nicht mehr nötig 
hat"1• Aber alle Vorstellungen, Pläne und Visionen solcher Art können die Tatsache 
nicht aus der Welt schaffen, daß die Krise der Moral den Menschen nicht davon ent­
bindet, inmitten und trotz des sich vollziehenden Umbruchs verantwortlich zu ent­
scheiden und zu handeln. Von dieser Notwendigkeit wissen sich mehr als alle anderen 
im Augenblick die Seelsorger bedrängt und mit ihnen alle, die in Verkündigung und 
Unterricht, im Beichtstuhl und in der Sprechstunde auf konkrete sittliche Fragen zu 
antworten haben. Ohne in Schwarz-Weiß-Malerei zu verfallen, darf man feststellen: 
Die Lage, aus der heraus und in die hinein diese Gruppe Auskunft erteilen und sitt­
liche Verantwortlichkeit wecken muß, ist weithin derartig, daß nur die Beschäftigung 
mit der moraltheologischen Grundproblematik weiterhelfen kann. Diese Feststellung ist 
1. zu begründen und 2. durch moraltheologische Erwägungen grundsätzlicher Art im 
Sinne des Themas fruchtbar zu machen. 

I. Die Auswirkungen des ethisdten Pluralismus 

Ethischer Pluralismus bzw. die Bereitschaft der Gesellschaft, sich mit den Oberzeugun­
gen des einzelnen auf den verschiedensten Gebieten, also auch in der Ethik, abzufinden, 
kann für den konkreten Menschen in mehr als nur einer Hinsicht befreiend und förder­
lich sein. Für den Seeelsorger aber, der seinem Verkündigungsauftrag verpflichtet ist, 
wird dieser längst etablierte ethische Pluralismus mit seinen Auswirkungen in Gesell­
schaft und Kirche zu einem Problem, das seine pastorale Tätigkeit nicht nur einengt, 
sondern u. U. überhaupt fragwürdig erscheinen läßt. 

A) Das Verhältnis der dem ethischen Pluralismus verschriebenen Gesellschaft zur Sitt­
lichkeit kann durch folgende Thesen gekennzeichnet werden: 

a) Sittliche Forderungen werden in zunehmendem Maße nur noch insoweit als verbind­
liche und überhaupt diskutable Größen anerkannt, als sie für das friedliche Zusammen­
leben von Mensch zu Mensch und für den Fortbestand der Gesellschaft Bedeutung 
haben, mit der Einschränkung, daß diese Bedeutung für die von der sittlichen Forde­
rung Betroffenen womöglich unmittelbar aufweisbar sein muß. 

1 Dorothee Sölle, Phantasie und Gehorsam. Oberlegungen zu einer künftigen christlichen 
Ethik. Stuttgart - Berlin 1968, 43. 
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S0 wird verständlich etwa das im qmMristlichen Raum beheimatete Verbot des
vorehelichen Geschlechtsverkehrs nich‘  er HUr tatsächlich ImMmMer WEN1IBET beachtet sondern
als sittliches Verbot abgelehnt und en bekämpft wird Natürlich kann 1an 1n Blick
auf diese konkrete sittliche Norm ragen, ob der Beginn der Ehe mıt dem Zeitpunkt
des VO Recht geordneten Konsensaustausches [11I und notwendig oder überhaupt
zusammenfalle, E von der konstruierten Grenzsituation aus die rage
stehende sittliche Forderung zZUu relativieren; aber JA geschieht bei dieser Art des Um-
gangs mit cittlichen Normen +atsächlich? Es wird S einzelne ethische Position,
die NUur S dem (GGanzen des Doystems Sinn, Gewicht und Beweiskraft erhalten kann,
VOormn anderen „Systemgedanken  ;“ her argumentiert, ohne 1A1 csich des }  en
Denkansatzes bewußt wird Im runde ıst die Feststellung, S Fälle gibt denen
S einzelne sittliche Norm nich:  . mehr als hic et M1UNC verpflichtende röße aufgewie-

werden Banalität die nicht unbedingt mutf der 1ene des kritischen und
aufgeschlossenen Denkers erortert werden solilte Man schon bei Thomas
nachlesen, sich für ede sittliche Norm Grenzfälle namhaft machen lassen, 1 denen
das der Norm Geforderte nich:  e mehr rgıert werden kann Diesem begrenzten
Geltungsbereich aller Normen hat 11a schon ]  : Rechnung getragen Weil die
ese des Aquinaten grundsätzliche Bedeutung hat, s1ie hier iı Wortlaut wieder-
gegeben.
„Aber weil die enschlichen Akte nach den verschiedenen Bedingungen der Person, der eit
und der anderen Umstände) abgewandelt werden müssen, eshalb gehen die Schlußfolge-
rungen aus dem sittlichen Naturgesetz) auch nicht den ersten Vorschriften des Natur-
gesetzes () hervor, als besäßen S1ie immer Geltung, sondern ese Geltung) besitzen S1e
meistenteils (in mMmaiorı parte) Und ist die Banze Materie der Moral eschaffen

des zıtierten Thomastextes könnte ZUF Ansicht gelangen, der Vor-
behalt der modernen Gesellschaft gegenüber cittlichen Normen, die das Zusammen-
leben nicht unbedingt relevant sind oder nicht als solche empfunden werden, D
kein Grund u Besorgnis Das würde gelten, wenn hinter dem Thomastext dasselbe
Motiv stünde, von dem sich auch die heutige Gesellschaft bei ihrem Vorbehalt leiten
Jäßt Das ıst aber nich‘  . der Thomas dachte bei den iskutierten Ausnahmefällen
an außere, nich:  v zu umgehende und Menschen nicht celbst gesetzte Gegebenheiten
Heute will en die Verpflichtungskraft überkommener csittlicher Forderungen
grundsätzlich das anders geartete Empfinden unı Bewußtsein des modernen Menschen
1115 Feld führen, der sich schwer i cittliche Normen anzuerkennen, die E 1111 Blick
auf U transzendente Wirklichkeit als verpflichtend aufgewiesen werden können Was
dabei noch mehr 115 Gewicht fällt und Beachtung verdient, i1st der den Menschen 1imMmer
wieder faszinierende und neuerdings durch die Verhaltensforschung wieder ge-
wordene Wunsch die Grenze Jense1ts von Gut und BSös erreichen, und alles, wWas
einstweilen noch sittlicher Defekt angesehen wird als Entwicklungsstörung Vel_l-
stehen Mit diesem Hinweis 15 bereits zweıte These vorbereitet Sie lautet

Die der Gegenwart überkommenen sittlichen Normen SO sa INanjn sind nichts
anderes als der Ausdruck einer bestimmten Herrschaftsstruktur Anders ausgedrückt
Die herrschende Moral ist die Moral der Herrschenden
Wie die gumentation einzelne cittliche Normen In der Grenzsituation her Zu

ITTMgenNn Konsequenzen weil als Beweismuittel geNn die Berechtigung ittlicher
Normen überhaupt verwendet wird (obwohl 616e 1Ur auf die Grenze des Geltungs-
bereiches dieser Normen aufmerksam machen die nach Äusweis der allgemeinen
Moraltheologie 1MuMMer schon bei der Formulierung S Norm mitgedacht war),
weckt auch die Ansicht die überkommenen sittlichen Vorstellungen 1Ur Nieder-
schlag . bestimmten Herrschaftsstruktur IMMNSE Vorstellungen Natürlich ist das
Gesamt des cittlichen VVertsystems muit dem sich meldenden Wertgefühl nicht

2 In IV Sent 2

So wird es verständlich, warum etwa das im christlichen Raum beheimatete Verbot des 
vorehelichen Geschlechtsverkehrs nicht nur tatsächlich immer weniger beachtet, sondern 
als sittliches Verbot abgelehnt und offen bekämpft wird. Natürlich kann man im Blick 
auf diese konkrete sittliche Norm fragen, ob der Beginn der Ehe mit dem Zeitpunkt 
des vom Recht geordneten Konsensaustausches immer und notwendig oder überhaupt 
zusammenfalle, um dann von der so konstruierten Grenzsituation aus die in Frage 
stehende sittliche Forderung zu relativieren; aber was geschieht bei dieser Art des Um­
gangs mit sittlichen Normen tatsächlich 7 Es wird gegen eine einzelne ethische Position, 
die nur aus dem Ganzen des Systems Sinn, Gewicht und Beweiskraft erhalten kann, 
von einem anderen „Systemgedanken" her argumentiert, ohne daß man sich des neuen 
Denkansatzes bewußt wird. Im Grunde ist die Feststellung, daß es Fälle gibt, in denen 
eine einzelne sittliche Norm nicht mehr als hie et nunc verpflichtende Größe aufgewie­
sen werden kann, eine Banalität, die nicht unbedingt mit der Miene des kritischen und 
aufgeschlossenen Denkers erörtert werden sollte. Man kann schon bei Thomas v. A. 
nachlesen, daß sich für jede sittliche Norm Grenzfälle namhaft machen lassen, in denen 
das von der Norm Geforderte nicht mehr urgiert werden kann. Diesem begrenzten 
Geltungsbereich aller Normen hat man schon immer Rechnung getragen. Weil die 
These des Aquinaten grundsätzliche Bedeutung hat, sei sie hier im Wortlaut wieder­
gegeben. 
„Aber weil die menschlichen Akte nach den verschiedenen Bedingungen (der Person, der Zeit 
und der anderen Umstände) abgewandelt werden müssen, deshalb gehen die ... Schlußfolge­
rungen (aus dem sittlichen Naturgesetz) auch nicht aus den ersten Vorschriften des Natur­
gesetzes so hervor, als besäßen sie immer Geltung, sondern diese (Geltung) besitzen sie 
meistenteils (in maiori parte). Und so ist die ganze Materie der Moral beschaffen •.. "1• 

Auf Grund des zitierten Thomastextes könnte man zur Ansicht gelangen, der Vor­
behalt der modernen Gesellschaft gegenüber sittlichen Normen, die für das Zusammen­
leben nicht unbedingt relevant sind oder nicht als solche empfunden werden, sei gar 
kein Grund zur Besorgnis. Das würde gelten, wenn hinter dem Thomastext dasselbe 
Motiv stünde, von dem sich auch die heutige Gesellschaft bei ihrem Vorbehalt leiten 
läßt. Das ist aber nicht der Fall. Thomas dachte bei den diskutierten Ausnahmefällen 
an äußere, nicht zu umgehende und vom Menschen nicht selbst gesetzte Gegebenheiten. 
Heute will man gegen die Verpflichtungskraft überkommener sittlicher Forderungen 
grundsätzlich das anders geartete Empfinden und Bewußtsein des modernen Menschen 
ins Feld führen, der sich schwer tut, sittliche Normen anzuerkennen, die nur im Blick 
auf eine transzendente Wirklichkeit als verpflichtend aufgewiesen werden können. Was 
dabei noch mehr ins Gewicht fällt und Beachtung verdient, ist der den Menschen immer 
wieder faszinierende und neuerdings durch die Verhaltensforschung wieder aktuell ge­
wordene Wunsch, die Grenze jenseits von Gut und Bös zu erreichen, und alles, was 
einstweilen noch als sittlicher Defekt angesehen wird, als Entwicklungsstörung zu ver­
stehen. Mit diesem Hinweis ist bereits eine zweite These vorbereitet. Sie lautet: 

b) Die der Gegenwart überkommenen sittlichen Normen - so sagt man - sind nichts 
anderes als der Ausdruck einer bestimmten Herrschaftsstruktur. Anders ausgedrückt: 
Die herrschende Moral ist die Moral der Herrschenden. 
Wie die Argumentation gegen einzelne sittliche Normen von der Grenzsituation her zu 
irrigen Konsequenzen führt, weil sie als Beweismittel gegen die Berechtigung sittlicher 
Normen überhaupt verwendet wird (obwohl sie nur auf die Grenze des Geltungs­
bereiches dieser Normen aufmerksam machen kann, die nach Ausweis der allgemeinen 
Moraltheologie immer schon bei der Formulierung einer Norm mitgedacht war), so 
weckt auch die Ansicht, die überkommenen sittlichen Vorstellungen seien nur Nieder­
schlag einer bestimmten Herrschaftsstruktur irrige Vorstellungen. Natürlich ist das 
Gesamt des sittlichen Wertsystems mit dem darin sich meldenden Wertgefühl nicht 

2 In IV. Sent. d. 33 q. 1 a. 2. 
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etwas selbstverständlich und spontan Gewachsenes. Hinter Sitte, Sittlichkeit, Recht,
Ordnung, Geboten und Verboten verbirgt sich in jedem Fall der unausrottbareWille des
enschen, sich selbst ZU behaupten, gleich, ob diese Selbstbehauptung durch
Hingabe oder unerbittliches Diktat durchsetzt. Wenn das Bonmot „Die herrschende
Moral ist die Moral der Herrschenden‘  8i 1Ur auf diesen dem freien Willen des enschen
entzogenen, also transzendentalen Sachverhalt hinweisen wollte, bräuchte ıln  ın sich
nıicht länger dabei aufzuhalten, auch venn 06 wahr ist, jene, die für die Verbind-
lichkeit eines solchen Normenkosmos eintreten, das aufgezeigte Ideal ebensowenig PT-
reichen wWwIı1ıe jene, die nich:  er wortreich verteidigen die Erfüllung eines ci+tlichen
ÄAnspruches dem Menschen schwertfällt oder bis n die Grenze heraus-
fordert, ist ebensowenig wıe die Nichterfüllung eın hinreichender Einwand gegen die
Moralität dieses Anspruches. Die moralische Dimension, der sich der Mensch aus dem
Tiefsten sSe1Nes Wesens heraus (und nich:  gn eıner bestimmten, Zufällig-
keiten erwachsenen geschichtlichen ituation verpflichtet weiß, erkennt INan ihrer
Besonderheit gerade durch die Art und Weise, WIe Sie sich ü. zumal im Gewissens-
phänomen auch den kategorial bestimmten Willen des Menschen und BEeN
alle 3 der Sachlogik als Jegitim erweisbaren Interessen durchsetzt. Das aber ist der
Punkt, an dem der moderne, mehr soziologisch infizierte als geschulte Mensch seine
Fragen anmeldet und allzu rasch mut dem Diktum sich weiterhilf£t: Die herrschende
Moral ist die Mortal der Herrschenden.
iederum verwendet eine S1i richtige These, ıI zu beweisen, was 61€e gal nicht
beweisen kann. Mit dem TE Dik! coll icht ILUXI cdie herrschende Moral,
sondern cdie Moral überhaupt mit einem Fragezeichen versehen werden. Die Begrün-
dung dafür, die Gedanken des jungen Karl Marx mıit Elementen der Theorie Sigmund
Freuds verbindet, 1äßt sich folgende ussagen zusammenfassen.

Die errschende Moral deswegen nicht Ausdruck des menschlichen Wesens
sein, weil S1e NUur durchgesetzt werden kann unter der Voraussetzung, der Mensch

Aufblick einem (ideologisch begründeten) Ideal oder Über-Ich die Lebens-
äußerungen des unmittelbaren Daseins unterdrückt. Mit ihren aszetischen Forderun-
gCN, ihren Anweisungen zur . Selbstbeherrschung und ihrem Ideal der Gelbstüberwin-
dung und des Opfers ist die herkömmliche Moral e1ine ausgesprochen repressive Moral;
S1e laäßt den Menschen mit seinen menschlichen Möglichkeiten nich  er ZUF Entfaltung
kommen.

Die herrschende Moral ıst Zeichen der Entfremdung des Menschen. Aus esell-
schaftsverhältnissen hervorgegangen, denen zwischen Herrschenden und Gehorchen-
den, Arbeitenden und enießenden unterschieden wird, ist  - S1e celbst eın Ergebnis der
Entfremdung und sucht Strukturen der Entfremdung zu konservieren. Gie verpflichtet
den Menschen auf Institutionen und Verhältnisse, ın denen er unl Se1n ursprüngliches
Wesen betrogen Die herrschende Moral (so glaubt mit dem Hinweis auf
Neurosen und die Art der einer Gesellschaft begangenen Verbrechen argumentieren
zZzu können) verbietet dem enschen, nach dem mıt seiınem Wesen untrennbar
verbundenen Lustprinzip entscheiden und handeln Z dürfen.

Die herrschende Moral, die eiıne der Struktur des menschlichen Wesens tatsächlich
UNANSEMESSECNE Welt durchsetzen un! konservieren will, ist durch iıne andere Moral
zZu er  ’zen. Um wenigstens etwa eiınen Eindruck ZUuU vermitteln Von der Denkwelt,
in der ese Forderung erhoben und In der Tat auch nachvollziehbar wird, soll hier e1n
Zitat vVon Arno Plack folgen.
„Wenn der anthro_po!9gische Sinn einer ist, den Menschen mit sich selber VeTl-
söhnen, dann annn s1e n dazu raten, sich selber anzunehmen in seiner vollen Leib-
haftigkeit. Da die vitalen Antriebe unersättlich erscheinen, solange Sie nıe ganz be-
friedigt werden, ergibt sich daraus die Erlaubnis, Ja die Forderung iner  ' un-bedingten sexuel-
len Freiheit. Das klingt anar'!  sch in ıner Gesellschaft, die schon den Säugling
rustriert oder entwöhnt‘, und w  /C  *  } 1an denno sich wundert, wenn Unbeständigkeit
und ein Mangel ‚Bindung erwachsenen Menschen hervortritt. Der gesund entwickelte
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etwas selbstverständlich und spontan Gewachsenes. Hinter Sitte, Sittlichkeit, Recht, 
Ordnung, Geboten und Verboten verbirgt sich in jedem Fall der unausrottbare Wille des 
Menschen, sich selbst zu behaupten, ganz gleich, ob er diese Selbstbehauptung durch 
Hingabe oder unerbittliches Diktat durchsetzt. Wenn das Bonmot: ,,Die herrschende 
Moral ist die Moral der Herrschenden" nur auf diesen dem freien Willen des Menschen 
entzogenen, also transzendentalen Sachverhalt hinweisen wollte, bräuchte man sich 
nicht länger dabei aufzuhalten, auch wenn es wahr ist, daß jene, die für die Verbind­
lichkeit eines solchen Normenkosmos eintreten, das aufgezeigte Ideal ebensowenig er­
reichen wie jene, die es nicht wortreich verteidigen. Daß die Erfüllung eines sittlichen 
Anspruches dem Menschen schwerfällt oder ihn bis an die Grenze seiner Kräfte heraus­
fordert, ist ebensowenig wie die Nichterfüllung ein hinreichender Einwand gegen die 
Moralität dieses Anspruches. Die moralische Dimension, der sich der Mensch aus dem 
Tiefsten seines Wesens heraus (und nicht nur wegen einer bestimmten, aus Zufällig­
keiten erwachsenen geschichtlichen Situation) verpflichtet weiß, erkennt man in ihrer 
Besonderheit gerade durch die Art und Weise, wie sie sich u. U. - zumal im Gewissens­
phänomen - auch gegen den kategorial bestimmten Willen des Menschen und gegen 
alle aus der Sachlogik als legitim erweisbaren Interessen durchsetzt. Das aber ist der 
Punkt, an dem der moderne, mehr soziologisch infizierte als geschulte Mensch seine 
Fragen anmeldet und allzu rasch mit dem Diktum sich weiterhilft: Die herrschende 
Moral ist die Moral der Herrschenden. 

Wiederum verwendet man eine an sich richtige These, um zu beweisen, was sie gar nicht 
beweisen kann. Mit dem genannten Diktum soll nicht nur die herrschende Moral, 
sondern die Moral überhaupt mit einem Fragezeichen versehen werden. Die Begrün­
dung dafür, die Gedanken des jungen Karl Marx mit Elementen der Theorie Sigmund 
Freuds verbindet, läßt sich in folgende Aussagen zusammenfassen. 
1. Die herrschende Moral kann deswegen nicht Ausdruck des menschlichen Wesens 
sein, weil sie nur durchgesetzt werden kann unter der Voraussetzung, daß der Mensch 
im Aufblick zu einem (ideologisch begründeten) Ideal oder Ober-Ich die Lebens­
äußerungen des unmittelbaren Daseins unterdrückt. Mit ihren aszetischen Forderun­
gen, ihren Anweisungen zur. Selbstbeherrschung und ihrem Ideal der Selbstüberwin­
dung und des Opfers ist die herkömmliche Moral eine ausgesprochen repressive Moral; 
sie läßt den Menschen mit seinen menschlichen Möglichkeiten nicht zur Entfaltung 
kommen. 
2. Die herrschende Moral ist Zeichen der Entfremdung des Menschen. Aus Gesell­
schaftsverhältnissen hervorgegangen, in denen zwischen Herrschenden und Gehorchen­
den, Arbeitenden und Genießenden unterschieden wird, ist sie selbst ein Ergebnis der 
Entfremdung und sucht Strukturen der Entfremdung zu konservieren. Sie verpflichtet 
den Menschen auf Institutionen und Verhältnisse, in denen er um sein ursprüngliches 
Wesen betrogen wird. Die herrschende Moral (so glaubt man mit dem Hinweis auf 
Neurosen und die Art der in einer Gesellschaft begangenen Verbrechen argumentieren 
zu können) verbietet es dem Menschen, nach dem mit seinem Wesen untrennbar 
verbundenen Lustprinzip entscheiden und handeln zu dürfen. 
3. Die herrschende Moral, die eine der Struktur des menschlichen Wesens tatsächlich 
unangemessene Welt durchsetzen und konservieren will, ist durch eine andere Moral 
zu ersetzen. Um wenigstens in etwa einen Eindruck zu vermitteln von der Denkwelt, 
in der diese Forderung erhoben und in der Tat auch nachvollziehbar wird, soll hier ein 
Zitat von Arno Plack folgen. 
,,Wenn es der anthropologische Sinn einer Ethik ist, den Menschen mit sich selber zu ver­
söhnen, dann kann sie ihm nur dazu raten, sich selber anzunehmen in seiner vollen Leib­
haftigkeit. Da die vitalen Antriebe nur unersättlich erscheinen, solange sie nie ganz be­
friedigt werden, ergibt sich daraus die Erlaubnis, ja die Forderung einer un-bedingten sexuel­
len Freiheit. Das klingt anarchistisch nur in einer Gesellschaft, die schon den Säugling 
frustriert oder früh ,entwöhnt', und wo man dennoch sich wundert, wenn Unbeständigkeit 
und ein Mangel an ,Bindung' am erwachsenen Menschen hervortritt. Der gesund entwickelte 
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EFine wissenschaftlicheTrieb könnte sich selber sein Ca  S setzen und SEINEe chtung
Ethik hat sich nicht interessieren, wıe dem einzelinen noch besser, noch WITr ungS-
voller ‚das ute‘ gepredigt oder al ‚eingepflanzt‘ werden kann, sondern dafür, wiıe die
soziale Ordnung egschalten sein muß, 1n der ursprüngliche enschenliebe nicht aktisch
estraft wird durch Mißerfolg oder Isolierung. als Wissenschaft, als Wissenschaft
von den Bedingungen der Liebe, hat mıit der Gesellschaft tun und mit der ursprung-
en Natur des Menschen, die Ja nicht Ose  z sein kann, sei denn, 5  an bewertet 612e nach
Kriterien, die -  Er ihr selber sStammen. Wonmuit Ine wissenschaftliche aber Sar
nicht Z hat, das ist: mit jenem ‚guten ille:  n , der doch immer 1LUTX dazu dient, die Men-
schen at eigenem Antrieb heraus lassen, WOZL S1e ihre Natur g-
ZWUNgEN werden müßten Der moralische Eifer, der den einzelnen durchaus bessern
möchte, co alc ce1 dieser nicht 1Ns Ganze einer Kulturgemeinschaft verflochten, (St 1 gün-
stigen Falle es beim alten: Er stabilisiert die errschende Ordnung, dem S1e ignoriert,
Was solcher ıter der sich natürlich auch die eigene Person wenden kann) darüber
hinaus noch anrichtet, ıst  s tiefenpsychologisch ZUFr bestimmen : Zurückstauen vitaler Im-
pulse, ihre Verbiegung 1ns jologis: und damit sozial Perverse in Organkrankheit, Sucht

Kriminalität eurose und Verbrechen sind SO cehr einander komplementär, mit
echt schon gesag werden konnte, das Verbrechen sSe1 die Neurose des leinen Mannes®,“

Das Wesen des Sittlichen, WIE In der modernen Gesellschaft 7 durchzusetzen
beginnt, ird schließlich IM der Forderung rblickt, daß der Mensch ımmer selbst
Jeiben MUSSE.,
Auch dieser Gatz ist  s durchaus akzeptabel, jedenfalls lange, als die rage nach der
Konkretisierung dieser Forderung 1 Hintergrund und damit offenbleibt. In cConcreio
wird mıit jedoch der Anspruch angemeldet, dem Menschen .. zugetrau werden,

er kraft eıgenen Freiheit seinen eigenen Weg gehe und Von Fall Fall
eigener Regie darüber entscheide, er und zu lassen habe Das Kriterium
zwischen dem sittlich Guten und cittlich Verwerflichen wird ausschließlich der
persönlichen Überzeugung erblickt, die darum nicht durch Gebote und Verbote
manipuliert oder ausgeschaltet werden dürfe. Wer Übereinstimmung mıt sich
celber handelt, ist ( 1PSO dem Vorwurf enthoben, sich unsittlich verhalten ZU haben
Man braucht sich ZLUI der Weisung ım Köm 14, (Alles, Sa  15 nicht Glauben oder
Überzeugung geschieht, ist Sünde) erinnern, { erkennen, mıt dem
skizzierten Anspruch bzw. mıit der Art, wiIie f  ur die sittliche utonomie des Menschen
plädiert wird, die Kernproblematik ethischen Verhaltens berührt ist. Denn ke  1Ne Macht
der Welt kann nach Auffassung Ter Moraltheologen den Menschen VO)]  —j der Forderung
dispensieren, daß CT, W  JCn von cittlicher freibleiben wolle, seiner Überzeu-
gung Z.u folgen habe Freilich ist damit noch icht die Tatsache 1115  - Auge gefaßt,
der Überzeugung willen ımmer auch die abscheulichsten und ungeheuerlichsten Irrt-
tümer rtireten und in die Tat umgesetzt worden sind. Helmut Thielicke hat diesen
Tatbestand folgendermaßen glossiert:
r  1€e einen bekommen V ihrem (Gewissen gesagt, lafd s1e Altersheime gründen sollen, die
andern dagegen meinen ihrem Gewissen gehor © S1e die 60jährigen Stammes-

auf die Bäume schicken, E die beim Schütteln Herunterfallenden als eite Früchte
aufzuspeisen. Die einen bekommen eın kriegerisches Ethos V ihrem Gewissen iktiert
. ıne ‚heroische Weltanschauung‘ die andern lassen sich eher von einer Laus CI -

bärmlich quälen, als cie c1ie zwischen die Fingernägel nehmen‘*,”“
Mit anderen Worten: Die Anerkennung des Grundsatzes von Röm 14, zieht die
rage nach S1'  ch, Was der Mensch gehalten ist, damit zZz.u vertretbaren UÜber-

gelange
Bei Beantwortung dieser b}rage gehen allerdings die Meinungen radikal auseiman-
der: Wer meınt, sittliche Fehlhaltungen, Perversionen und die Verbrechen eiıner
Gesellschaft ımmer IT Folgen und fragwürdige rüchte eiıner falsch konzipierten und
repressiven Moral SIN  d, kann das Problem der vertretbaren Überzeugung E auf dem

9 Die Gesellschaft und das O0S2.  z Eine Kritik der herrschenden Moral München?® 1968,
337—340,
Theologische Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grund-
legung. Tübingen 1951, 482
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Trieb könnte sich selber sein Maß setzen und seine Richtung • • . Eine wissenschaftliche 
Ethik hat sich nicht dafür zu interessieren, wie dem einzelnen noch besser, noch wirkungs­
voIIer ,das Gute' gepredigt oder gar ,eingepflanzt' werden kann, sondern dafür, wie die 
soziale Ordnung beschaffen sein muß, in der ursprüngliche Menschenliebe nicht faktisch 
bestraft wird - durch Mißerfolg oder Isolierung. Ethik als Wissenschaft, als Wissenschaft 
von den Bedingungen der Liebe, hat es mit der Geselischaft zu tun und mit der ursprüng­
lichen Natur des Menschen, die ja nicht böse sein kann, es sei denn, man bewertet sie nach 
Kriterien, die nicht aus ihr selber stammen. Womit eine wissenschaftliche Ethik es aber gar 
nicht zu tun hat, das ist: mit jenem ,guten Willen', der doch immer nur dazu dient, die Men­
schen aus eigenem Antrieb heraus tun zu lassen, wozu sie sonst - gegen ihre Natur - ge­
zwungen werden müßten ... Der moralische Eifer, der den einzelnen durchaus bessern 
möchte, so als sei dieser nicht ins Ganze einer Kulturgemeinschaft verflochten, läßt im gün­
stigen Falle alles beim alten: Er stabilisiert die herrschende Ordnung, indem er sie ignoriert. 
Was solcher Eifer (der sich natürlich auch an die eigene Person wenden kann) darüber 
hinaus noch anrichtet, ist nur tiefenpsychologisch zur bestimmen: Zurückstauen vitaler Im­
pulse, ihre Verbiegung ins biologisch und damit sozial Perverse - in Organkrankheit, Sucht 
oder Kriminalität. Neurose und Verbrechen sind so sehr einander komplementär, daß mit 
Recht schon gesagt werden konnte, das Verbrechen sei die Neurose des kleinen Mannes3." 

c) Das Wesen des Sittlichen, wie es in der modernen Gesellschaft sich durchzusetzen 
beginnt, wird schließlich in der Forderung erblickt, daß der Mensch immer er selbst 
bleiben müsse. 
Auch dieser Satz ist durchaus akzeptabel, jedenfalls so lange, als die Frage nach der 
Konkretisierung dieser Forderung im Hintergrund und damit offenbleibt. In concreto 
wird mit ihr jedoch der Anspruch angemeldet, dem Menschen müsse zugetraut werden, 
daß er kraft seiner eigenen Freiheit seinen eigenen Weg gehe und von Fall zu Fall in 
eigener Regie darüber entscheide, was er zu tun und zu lassen habe. Das Kriterium 
zwischen dem sittlich Guten und sittlich Verwerflichen wird ausschließlich in der 
persönlichen Oberzeugung erblickt, die darum nicht durch Gebote und Verbote 
manipuliert oder gar ausgeschaltet werden dürfe. Wer in Obereinstimmung mit sich 
selber handelt, ist eo ipso dem Vorwurf enthoben, sich unsittlich verhalten zu haben. 
Man braucht sich nur der Weisung im Röm 14, 23 (Alles, was nicht aus Glauben oder 
Oberzeugung geschieht, ist Sünde) zu erinnern, um zu erkennen, daß mit dem 
skizzierten Anspruch bzw. mit der Art, wie für die sittliche Autonomie des Menschen 
plädiert wird, die Kernproblematik ethischen Verhaltens berührt ist. Denn keine Macht 
der Welt kann nach Auffassung aller Moraltheologen den Menschen von der Forderung 
dispensieren, daß er, wenn er von sittlicher Schuld freibleiben wolle, seiner Oberzeu­
gung zu folgen habe. Freilich ist damit noch nicht die Tatsache ins Auge gefaßt, daß um 
der Oberzeugung willen immer auch die abscheulichsten und ungeheuerlichsten Irr­
tümer vertreten und in die Tat umgesetzt worden sind. Helmut Thielicke hat diesen 
Tatbest~d folgendermaßen glossiert: 
„Die einen bekommen von ihrem Gewissen gesagt, daß sie Altersheime gründen sollen, die 
andern dagegen meinen ihrem Gewissen zu gehorchen, wenn sie die 60jährigen Stammes­
genossen auf die Bäume schicken, um die beim Schütteln Herunterfallenden als reife Früchte 
aufzuspeisen. Die einen bekommen ein kriegerisches Ethos von ihrem Gewissen diktiert 
- z. B. eine ,heroische Weltanschauung' -, die andern lassen sich eher von einer Laus er­
bärmlich quälen, als daß sie sie zwischen die Fingernägel nehmen•." 
Mit anderen Worten: Die Anerkennung des Grundsatzes von Röm 14, 23 zieht die 
Frage nach sich, was der Mensch zu tun gehalten ist, damit er zu vertretbaren Ober­
zeugungen gelange. 
Bei Beantwortung dieser Frage gehen nun allerdings die Meinungen radikal auseinan­
der: Wer meint, daß sittliche Fehlhaltungen, Perversionen und die Verbrechen in einer 
Gesellschaft immer nur Folgen und fragwürdige Früchte einer falsch konzipierten und 
repressiven Moral sind, kann das Problem der vertretbaren Oberzeugung nur auf dem 

3 Die Gesellschaft und das Böse. Eine Kritik der herrschenden Moral. München! 1968, 
337-340. 

' Theologische Ethik. I. Bd.: Dogmatische, philosophisdte und kontroverstheologische Grund­
legung. Tübingen 1951, 482. 
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Weg der Umstrukturierung der Gesellschaft und des talsch programmierten Menschen?
lösen WO. Tragfähige sittliche Überzeugungen kommen (wenn die Vertreter der
nNeuen Moral recht haben) dadurch zustande, der Mensch In Verhältnissen auf-
wächst und beheimatet ıst, die allem Tendenz ZULX Fr  'e.:’en Entfaltung und SeINer
Triebstruktur ger werden. Wer der Meinung ist, das Ose  - und Zerstörerische
1n der Welt mıit dem Hinweis auf „die ungesellige Geselligkeit” der Menschen, auf die
Mißgestalt der ökonomischen Verhältnisse und auf die Programmierung Er-
ziehung und Bildung oder Wissenschaft und Religion nicht erklärt werden kann; Ver
sich nicht damit bescheidet, das 0Sse mit Hilfe der Erkenntnisse der 1er-
psychologie und der Verhaltensforschung ZUH sogenannten OoOsen  .. aufgewertet wird,
mul der Frage, wıe einer vertrethbaren Überzeugung Sinne einer Welt-
anschauung ge.  gt, die Kardinalfrage SEe1Nes Menschseins und Seiner sittlichen Grund-
entscheidung erblicken.
Deutlicher ausgedrück; Die rage, un die sich der inner- und ußerkirchlichen
moraltheologischen und ethischen Diskussion Augenblick alles dreht, und die Un-
sicherheit, die das Phänomen kennzeichnet, das miıt Rech‘  r a und ollen Wortsinn

der Moral bezeichnet, bezieht sich nicht darauf, ob ese oder jene ethische
und moraltheologische Norm jedem Fall erfüllen ist oder gemein, ob SO
Normen nicht doch wandelbar® sind und ihre Geschichte haben. ragen dieser Art hat

immer gegeben. Sie resultieren aus der Vielgestaltigkeit der geschaffenen Dinge und
ihrer natürlichen gkeit, diesem oder jen! Handlungszusammenhang als Mittel
Z fungieren. Die Frage, cdie längst, en auch unausgesprochen, der gegenwärtigen
moraltheologischen Diskussion die Gemüter beschäftigt, ıst die rage nach der ci+tlichen
Grundentscheidung Sinne jener Stellungnahme, die der ensch mıt dem (je-
wich  en SEeINer Überzeugung SEe1Ne Position der Welt und den Inhalt Daseins

'assender Weise, letzlich religiös-sittlich xjert bzw. fixieren sucht.
Gemeint ıst das verantwortete Fragen nach jenem Horizont, dem die an csich richtige
sittliche Grundforderung: „Der Mensch muß selbst bleiben“ einen eindeutigen In-
halt bekommt und die Tendenz sittlichen Autonomie differenziertere Züge anı-

Die sittlichen Vorstellungen und Maximen, die un der Flazge des ethischen
Pluralismus sich zusammenfinden, leiden in dem Mangel, — dem der ethische
Pluralismus selber krankt Es jenes einigende Band, das die einzelnen Aspekte
des Sittlichen ZU einem Ganzen zusammenfügt und das sittliche Tun der Zufälligkeit
und dem Subjektivismus nthebt
Freilich ist clie Konzeption Vom Sittlichen, die uınter dem Vorzeichen des ethischen
Uralısımus zusehends Boden gewinnt, mit diesem Hinweis nicht ernsthaft z eT-
cchüttern. Denn ängs ist jenes Verständnis der Sittlichkeit, das nicht auf eın umfas-
sendes Welt- und Menschenbild, sondern und auf die Überzeugung und das
Engagement des cittlich handelnden Subjekts sich S  ZU, durch die GCituationsethik
„gesichert”. Die Gituationsethik bzw. die Geistigkeit, durch die der Situationsethik die
Wege geebnet worden sind, hat datfür orge geiTragen, der Glaube eın umfas-
sendes Welt- und Menschenbild und damit auch arl eine tiefere Bedeutung des o1itt-
lichen Phänomens für das Menschsein dahingeschwunden und G{a seiner die Vielfalt
des Individuellen bestimmend geworden ıct Der Pluralismus ebt dem Dahin-
schwinden einer unglaubwürdig gewordenen Gesamtsicht dessen, ist Der ethische
UTalsSsmus ıst] die Folgerung daraus auf dem Gebiet des GSittlichen.

5 Zu diesem Thema Karl einbuch, Falsch Dro ammiert. Über das Versagen MNSeTeTr Gesell-
schaft der Gegenwart und Vor der Zuk und wWas eigentlich geschehen müßte. utt-
gart® 1968,
Siehe onannes Gründel, Wandelbares und Unwandelbares 1n der Moraltheologie. Er-
wägungen Moraltheologi: n Hand des AÄAxioms „aApCIC sequitur esse“‘. Düsseldorf 1967.
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Weg der Umstrukturierung der Gesellschaft und des falsch programmierten Menschen5 

lösen wollen. Tragfähige sittliche Oberzeugungen kommen (wenn die Vertreter der 
neuen Moral recht haben) dadurch zustande, da8 der Mensch in Verhältnissen auf­
wächst und beheimatet ist, die in allem seiner Tendenz zur freien Entfaltung und seiner 
Triebstruktur gerecht werden. Wer der Meinung ist, da8 das Böse und Zerstörerische 
in der Welt mit dem Hinweis auf „die ungesellige Geselligkeit" der Menschen, auf die 
Mißgestalt der ökonomischen Verhältnisse und auf die falsche Programmierung in Er­
ziehung und Bildung oder Wissenschaft und Religion nicht erklärt werden kann; wer 
sich nicht damit bescheidet, da8 das Böse mit Hilfe der Erkenntnisse aus der Tier­
psychologie und der Verhaltensforschung zum sogenannten Bösen aufgewertet wird, 
muß in der Frage, wie er zu einer vertretbaren Oberzeugung im Sinne einer Welt­
anschauung gelang~, die Kardinalfrage seines Menschseins und seiner sittlichen Grund­
entscheidung erblicken. 
Deutlicher ausgedrückt: Die Frage, um die sich in der inner- und außerkirchlichen 
moraltheologischen und ethischen Diskussion im Augenblick alles dreht, und die Un­
sicherheit, die das Phänomen kennzeichnet, das man mit Recht und im vollen Wortsinn 
als Krise der Moral bezeichnet, bezieht sich nicht darauf, ob diese oder jene ethische 
und moraltheologische Norm in jedem Fall zu erfüllen ist oder allgemein, ob solche 
Normen nicht doch wandelbar6 sind und ihre Geschichte haben. Fragen dieser Art hat 
es immer gegeben. Sie resultieren aus der Vielgestaltigkeit der geschaffenen Dinge und 
ihrer natürlichen Fähigkeit, in diesem oder jenem Handlungszusammenhang als Mittel 
zu fungieren. Die Frage, die längst, wenn auch unausgesprochen, in der gegenwärtigen 
moraltheologischen Diskussion die Gemüter beschäftigt, ist die Frage nach der sittlichen 
Grundentscheidung im Sinne jener Stellungnahme, durch die der Mensch mit dem Ge­
wicht seiner Oberzeugung seine Position in der Welt und den Inhalt seines Daseins 
in umfassender Weise, d. h. letzlich religiös-sittlich fixiert bzw. zu fixieren sucht. 
Gemeint ist das verantwortete Fragen nach jenem Horizont, in dem die an sich richtige 
sittliche Grundforderung: ,,Der Mensch muß er selbst bleiben" einen eindeutigen In­
halt bekommt und die Tendenz zur sittlichen Autonomie differenziertere Züge an­
nimmt. 

d) Die sittlidzen Vorstellungen und Maximen, die unter der Flagge des ethisdzen 
Pluralismus sidz zusammenfinden, leiden an dem Mangel, an dem der ethisdze 
Pluralismus selber krankt: Es fehlt jenes einigende Band, das die einzelnen Aspekte 
des Sittlidzen zu einem Ganzen zusammenfügt und das sittliche Tun der Zufälligkeit 
und dem Subjektivismus enthebt. 
freilich ist die Konzeption vom Sittlichen, die unter dem Vorzeichen des ethischen 
Pluralismus zusehends an Boden gewinnt, mit diesem Hinweis nicht ernsthaft zu er­
schüttern. Denn längst ist jenes Verständnis der Sittlichkeit, das nicht auf ein umfas­
sendes Welt- und Menschenbild, sondern ganz und gar auf die Oberzeugung und das 
Engagement des sittlich handelnden Subjekts sich stützt, durch die Situationsethik 
„gesichert". Die Situationsethik bzw. die Geistigkeit, durch die der Situationsethik die 
Wege geebnet worden sind, hat dafür Sorge getragen, da8 der Glaube an ein umfas­
sendes Welt- und Menschenbild und damit auch an eine tiefere Bedeutung des sitt­
lichen Phänomens für das Menschsein dahingeschwunden und statt seiner die Vielfalt 
des Individuellen bestimmend geworden ist: Der Pluralismus lebt aus dem Dahin­
schwinden einer unglaubwürdig gewordenen Gesamtsicht dessen, was ist. Der ethische 
Pluralismus ist nur die Folgerung daraus auf dem Gebiet des Sittlichen. 

5 Zu diesem Thema: Karl Steinbuch, Falsdt programmiert. Ober das Versagen unserer Gesell­
sdtaft in der Gegenwart und vor der Zukunft und was eigentlidt gesdtehen müßte. Stutt­
gart' 1968. 

11 Siehe: Johannes Gründel, Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie. Er­
wägungen zur Moraltheologie an Hand des Axioms „agere sequitur esse". Düsseldorf 1967. 
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runde ist VOT dem Forum des ethischen Pluralismus und Se]: individualistisch
Z2rse Verständnis des Gittlichen eıne Moralverkündigung eigentlichen Sinn
nicht mehr möglich. Denn ese hat ihrem Inhalt allgemein gültige Normen, die nOot-
wendig einem einheitlichen und umfassenden Welt- und Menschenbild SCWONNEN
worden sind. Der ethische luralismus bringt bestenfalls zu eiıner Et  E: 1 Sinne
eInNner Beschreibung des sittlichen Phänomens Christliche Moralverkündigung aber be-

mehr.
B) Möglicherweise cieht sich der hier unternommene Versuch, die Moralverkündigung
mit dem ethischen Pluralismus Z.Uu konfrontieren, der rage ausgesetzT, ob dem Vor-
dringen e1ines S  P Verständnisses der Sittlichkeit iın einer pluralistischen Welt icht
doch zZu viel ufmerksamkeit geschenkt werde. Man dürfe chließlich jenen, 1e VO:  3
der kirchlichen Moralverkündigung erreicht werden, nicht den Vorwurf machen, 61€e
hätten cich bereits von dem kirchlichen Verständnis des Gittlichen abgesetzt. ber wie
steht &G tatsächlich unl dieses kirchliche Verständnis? Die rage kann 1er icht &1 -

schöpfend beantwortet werden. ber eın Hinweis ıst möglich, und Z7WaTr anhand der
Diskussion, die durch die Enzyklika „Humanae vitae‘  IF Gang kam.
Wer immer noch der einung wäre, der Auseinandersetzung das päpstliche
Rundschreiben die rage im Zentrum steht, ob die Anwendung empfängnisverhütender
Mittel etwas csich schon sittlich Verwerfliches c@1 oder nicht, aätte sich eründlich ge-
täuscht. Diese rage markiert Z WäarTr den Punkt, dem die diskutierenden und ‚—
mentierenden Parteien aufeinanderstoßen, aber gekämpft wird ein Neues Selbst-
verständnis des Menschen. Angesichts der VOI der Enzyklika bezogenen Position
Fragen cler Geburtenregelung wird 1mM Blick auf Naturwissenschaft und Soziologie gEe-
fragt, ob das Menschenbild und das GCelbstverständnis des Menschen, das durch die
Wissenschaften V Menschen nahegelegt werde, nich‘  v auch theologisch und ethisch
relevant werden musse.  a Gekämpft wirdc [L die Frage, Warum dem enschen, der
VO seinem Schöpfer 12 Fähigkeit erhalten at, steuernd, lenkend, korrigierend und
manipulierend auch 1n SPINe Natur einzugreifen, verwehrt sein soll, e1ne humanere Welt
auch Bereich des ‚helichen und des ci+tlichen Lebens aufzubauen:;: gekämpft wird
etztlich 11L Zzwel Welten: Hier un die Welt des Glaubens und dort ul die Welt der
Wissenschaft Man geht nicht Z weıt, ın das Bedenken anmeldet, ob die
ethische Welt, der die Enzyklika sich bewegt, mit der Welt des modernen Menschen
noch viel gemeinsam hat.
He Diskussion ül ‚„Humanae vitae  CL  v die trotz der vielen gumente auf beiden
Geiten eine Annäherung der Standpunkte gebracht, sondern Gegenteil cdie Un-
sicherheit gesteigert und Kurzschlußreaktionen In Gestalt der ctillen ınneren
Emigration US der Kirche bzw. der Fixierung des eigenen Standpunktes, nicht selten

Sinne einer bloßen Faustregel, geführt hat, macht deutlich, der Rahmen des
ethischen Pluralismus sich vollziehende Umbruch sittlichen Denken und Handeln
auch die Kirche selbst ergriffen hat Der ethische Pluralismus 1st auch eın nnerkirch-
liches Problem, und S doppelter Hinsicht
a) Als aktisı vorhandene Pluralität des ethischen Sich-Verhaltens zwingt den
einzelnen, über die ethischen Grundlagen ceiner eigenen Position nachzudenken.
Der Seelsorger kann S1| selbstverständlich Sinn der Konigsteiner Erklärung
der deutschen Bischöfe auf den Standpunkt stellen, onne die sittliche Verantwor-
tung den einzelnen Sachbereichen durchaus den Christen selber überlassen. ber
ese Freisetzung des einzelnen eigenem verantwortlichen Entscheiden und Handeln
entbindet B  er von der Pflicht, diesen einzelnen verbindlich zu Sagen, wWwas christlich
gesehen sittliche Verantwortung 21.  a

Als Theorie oder Weltanschauung aber i1st der ethische Pluralismus eiıne Heraus-
forderung al die Kirche, der der einzelne Christ mıit Recht verlangen kann, S1e
cich miıt den Tendenzen der NE  PN Mortal grundsätzlich auseinandersetzt. In beiden
Fällen ist 5 die Allgemeine Moraltheologie, die sich der rage nach einem vertretbaren

129

1 

Im Grunde ist vor dem Forum des ethischen Pluralismus . und seinem individualistisch 
zersetzten Verständnis des Sittlichen eine Moralverkündigung im eigentlichen Sinn 
nicht mehr möglich. Denn diese hat zu ihrem Inhalt allgemein gültige Normen, die not­
wendig aus einem einheitlichen und umfassenden Welt- und Menschenbild gewonnen 
worden sind. Der ethische Pluralismus bringt es bestenfalls zu einer Ethik im Sinne 
einer Beschreibung des sittlichen Phänomens. Christliche Moralverkündigung aber be­
inhaltet mehr. 
B) Möglicherweise sieht sich der hier unternommene Versuch, die Moralverkündigung 
mit dem ethischen Pluralismus zu konfrontieren, der Frage a~sgesetzt, ob dem Vor­
dringen eines neuen Verständnisses der Sittlichkeit in einer pluralistischen Welt nicht 
doch zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werde. Man dürfe schließlich jenen, die von 
der kirchlichen Moralverkündigung erreicht werden, nicht den Vorwurf machen, sie 
hätten sich bereits von dem kirchlichen Verständnis des Sittlichen abgesetzt. Aber wie 
steht es tatsächlich um dieses kirchliche Verständnis? Die Frage kann hier nicht er­
schöpfend beantwortet werden. Aber ein Hinweis ist möglich, und zwar anhand der 
Diskussion, die durch die Enzyklika „Humanae vitae" in Gang kam. 
Wer immer noch der Meinung wäre, daß in der Auseinandersetzung um das päpstliche 
Rundschreiben die Frage im Zentrum steht, ob die Anwendung empfängnisverhütender 
Mittel etwas in sich schon sittlich Verwerfliches sei oder nicht, hätte sich gründlich ge­
täuscht. Diese Frage markiert zwar den Punkt, an dem die diskutierenden und argu­
mentierenden Parteien aufeinanderstoßen, aber gekämpft wird um ein neues Selbst­
verständnis des Menschen. Angesichts der von der Enzyklika bezogenen Position in 
Fragen der Geburtenregelung wird im Blick auf Naturwissenschaft und Soziologie ge­
fragt, ob das Menschenbild und das Selbstverständnis des Menschen, das durch die 
Wissenschaften vom Menschen nahegelegt werde, nicht auch theologisch und ethisch 
relevant werden müsse. Gekämpft wird um die Frage, warum es dem Menschen, der 
von seinem Schöpfer die Fähigkeit erhalten hat, steuernd, lenkend, korrigierend und 
manipulierend auch in seine Natur einzugreifen, verwehrt sein soll, eine humanere Welt 
auch im Bereich des ehelichen und des sittlichen Lebens aufzubauen; gekämpft wird 
letztlich um zwei Welten: Hier um die Welt des Glaubens und dort um die Welt der 
Wissenschaft. Man geht nicht zu weit, wenn man das Bedenken anmeldet, ob die 
ethische Welt, in der die Enzyklika sich bewegt, mit der Welt des modernen Menschen 
noch viel gemeinsam hat. 
Die Diskussion um „Humanae vitae", die trotz der vielen Argumente auf beiden 
Seiten keine Annäherung der Standpunkte gebracht, sondern im Gegenteil die Un­
sicherheit nur gesteigert und zu Kurzschlußreaktionen in Gestalt der stillen inneren 
Emigration aus der Kirche bzw. der Fixierung des eigenen Standpunktes, nicht selten 
im Sinne einer bloßen Faustregel, geführt hat, macht deutlich, daß der im Rahmen des 
ethischen Pluralismus sich vollziehende Umbruch im sittlichen Denken und Handeln 
auch die Kirche selbst ergriffen hat. Der ethische Pluralismus ist auch ein innerkirch­
liches Problem, und zwar in doppelter Hinsicht: 
a) Als faktisch vorhandene Pluralität des ethischen Sich-Verhaltens zwingt er den 
einzelnen, über die ethischen Grundlagen seiner eigenen Position nachzudenken. 
Der Seelsorger kann sich selbstverständlich ganz im Sinn der Königsteiner Erklärung 
der deutschen Bischöfe auf den Standpunkt stellen, man könne die sittliche Verantwor­
tung in den einzelnen Sachbereichen durchaus den Christen selber überlassen. Aber 
diese Freisetzung des einzelnen zu eigenem verantwortlichen Entscheiden und Handeln 
entbindet nicht von der Pflicht, diesen einzelnen verbindlich zu sagen, was christlich 
gesehen sittliche Verantwortung sei. 
b) Als Theorie oder Weltanschauung aber ist der ethische Pluralismus eine Heraus­
forderung an die Kirche, von der der einzelne Christ mit Recht verlangen kann, daß sie 
sich mit den Tendenzen der neuen Moral grundsätzlich auseinandersetzt. In beiden 
Fällen ist es die Allgemeine Moraltheologie, die sich der Frage nach einem vertretbaren 
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und Mssens&a&ü& begründeten Verständnis christlicher Gittlichkeit anzunehmen hat
Nun ist aber eine Tatsache, daß die Allgemeine Moraltheologie gerade für die
Fragen, die der ethische Pluralismus innerhalb und außerhalb der Kirche aufgeworfen
hat, nicht hinreichend gerüstet Das ist nicht verwunderlich Die Moraltheologie
kann 05 nicht verleugnen, s1ie einer ‚poche konzipiert worden ist, der as,
was der ethische luralismus rage stellt, noch Gelbstverständlichkeit VOTausS-
gesetzt und anerkannt WAaäal: eın umfassendes Welt- und Menschenbild, über die
sittliche Aufgabe des Menschen und die Grundpositionen Se1Nes sittlichen Verhaltens
ke;  ınen  e oder kaum einen Zweitel ließ Die traditionelle Lehre VvVon den drei ogenannten
Pflichtenkreisen 1st die beste INlustration der These, ‚DO die
rage nach der sittlichen Position des enschen runde kein Problem Diese
Position War SO selbstverständlich, lafd G1e vVon der Moraltheologie nich:  pn noch eigens
4 Objekt der theologischen Reflexion gemacht wurde. aher CS, al die iber-
kommene Moraltheologie Fragen der Grundlagenproblematik, wıe 61e sich heute auf
dem Hintergrund des ethischen Pluralismus darstellt, kaum etwas Zufriedenstellendes
oder Abgerundetes > weiß.
GSo ist also der Seelsorger angesichts Aufgabe der Moralverkündigung heute
eiıner erbärmlichen Lage Mit Rücksicht darauf sind bisher Gesagte ägungen
anzuschließen ZUun Problem der cittlichen Grundentscheidung, 1l Verständnis des
sittlichen Handelns als Handlungszusammenhang und rage nach dem Anspruch
des Christlichen Bereich des Ethos

Grundsätzliche Erwägungen
Die folgenden Erwägungen erheben nich:  er den spruch, die KrIise der Moral über-
winden ZUuU können. 1e wollen edigli die Richtung anzeıgen, die verfolgt werden
kann, ohne der spruch des ittlichen bereits durch den gewählten Denkansatz
verfälscht wird.

Die sittliche Grundentscheidung
Es ist ke: Zufall, die cittliche Grundentscheidung ungster eit ausdrücklich
Thema einer philosophisch-theologischen Diskussion geworden lst. In dem aße, als
die circumstantiae bei der eurteilung der sittlichen Qualität eines actus humanus
Bedeutung BEeEWaNNEN, der Normalfall also der Ausnahmefall wurde, konnte nicht
ausbleiben, da@ sich die Moraltheologen, überhaupt eine Urteilsbasis zu gewinnen,
auf die sittliche Grundintention und Zusamme  ang mit auf Cdie cittliche
Grundentscheidung zurückzogen?.
Im Anschluß Hermann Reiners® die cittliche Grundentscheidung gemein
charakterisiert werden:

In der sittlichen Grundentscheidung sieht cich der Mensch einer Seine Existenz
selber etreffenden Weise mit der rage konfrontiert, wıe csein Dasein verantwort-

interpretieren soll Bei dieser Konfrontation des Menschen mıit der rage nach
eıner vertretbaren Interpretation und Artikulation des Daseins handelt 5 sich nicht un
ıne Fragesituation, die durch Probleme theoretischer Natur geschaffen wird. Vielmehr
entdeckt sich der Mensch durch die seines Existenzvollzuges als den Gefragten.
1e rage ist il aufdringlicher, als der Mensch das auferlegte Existieren ernst

’ Die esittliche Grundentscheidung ist  S urchaus bereits ZU Gegenstand kirchlicher Lehr-
verkün 1gung O: ©] auch wenn betont werden S < sich die offizielle Lehr-
verkündigung offenbar ängstlich davor hütet, die mit der sittlichen Grundentscheidung
gemeinte dee konsequent zi Ende Zu denken. Zur sittlichen Grundentscheidung innerhalb
der kirchlichen Lehrverkündigung siehe die Enzyklika „Mater et ma;  a  d Nr. 2.35—239
und „Gaudium e} spes” Nr. 43,

8 Grundintention und S1  es Tun. (Quaestiones disputatae, 30.) reiburg - Basel -
1en 1966
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und wissenschaftlich begründeten Verständnis christlicher Sittlichkeit anzunehmen hat. 
Nun ist es aber eine Tatsache, daß die Allgemeine Moraltheologie gerade für die 
Fragen, die der ethische Pluralismus innerhalb und außerhalb der Kirche aufgeworfen 
hat, nicht hinreichend gerüstet war. Das ist nicht verwunderlich: Die Moraltheologie 
kann es nicht verleugnen, daß sie in einer Epoche konzipiert worden ist, in der das, 
was der ethische Pluralismus in Frage stellt, noch als Selbstverständlichkeit voraus­
gesetzt und anerkannt war: ein umfassendes Welt- und Menschenbild, das über die 
sittliche Aufgabe des Menschen und die Grundpositionen seines sittlichen Verhaltens 
keinen oder kaum einen Zweifel ließ. Die traditionelle Lehre von den drei sogenannten 
Pflichtenkreisen ist die beste Illustration zu der These, daß für vergangene Epochen die 
Frage nach der sittlichen Position des Menschen im Grunde kein Problem war. Diese 
Position war so selbstverständlich, daß sie von der Moraltheologie nicht noch eigens 
zum Objekt der theologischen Reflexion gemacht wurde. Daher rührt es, daß die über­
kommene Moraltheologie in Fragen der Grundlagenproblematik, wie sie sich heute auf 
dem Hintergrund des ethischen Pluralismus darstellt, kaum etwas Zufriedenstellendes 
oder gar Abgerundetes zu sagen weilt 
So ist also der Seelsorger angesichts seiner Aufgabe der Moralverkündigung heute in 
einer erbärmlichen Lage. Mit Rücksicht darauf sind an das bisher Gesagte Erwägungen 
anzuschließen zum Problem der sittlichen Grundentscheidung, zum Verständnis des 
sittlichen Handelns als Handlungszusammenhang und zur Frage nach dem Anspruch 
des Christlichen im Bereich des Ethos. 

II. Grundsätzlidte Erwägungen 

Die folgenden Erwägungen erheben nicht den Anspruch, die Krise der Moral über­
winden zu können. Sie wollen lediglich die Richtung anzeigen, die verfolgt werden 
kann, ohne daß der Anspruch des Sittlichen bereits durch den gewählten Denkansatz 
verfälscht wird. 

1. Die sittliche Grundentscheidung 
Es ist kein Zufall, daß die sittliche Grundentscheidung in jüngster Zeit ausdrücklich 
Thema einer philosophisch-theologischen Diskussion geworden ist. In dem Maße, als 
die circumstantiae bei der Beurteilung der sittlichen Qualität eines actus humanus an 
Bedeutung gewannen, der Normalfall also der Ausnahmefall wurde, konnte es nicht 
ausbleiben, daß sich die Moraltheologen, um überhaupt eine Urteilsbasis zu gewinnen, 
auf die sittliche Grundintention und im Zusammenhang mit ihr auf die sittliche 
Grundentscheidung zurückzogen 7• 

Im Ansdiluß an Hermann Reiners8 kann die sittliche Grundentscheidung allgemein so 
charakterisiert werden: 

a) In der sittlichen Grundentscheidung sieht sich der Mensch in einer seine Existenz 
selber betreffenden Weise mit der Frage konfrontiert, wie er sein Dasein verantwort­
lich interpretieren soll. Bei dieser Konfrontation des Menschen mit der Frage nach 
einer vertretbaren Interpretation und Artikulation des Daseins handelt es sich nicht um 
eine Fragesituation, die durch Probleme theoretischer Natur geschaffen wird. Vielmehr 
entdeckt sich der Mensch durch die Art seines Existenzvollzuges als den Gefragten. 
Die Frage ist um so aufdringlicher, als der Mensdi das ihm auferlegte Existieren ernst 

7 Die sittliche Grundentscheidung ist durchaus bereits zum Gegenstand kirchlicher Lehr­
verkündigung geworden, auch wenn betont werden muß, daß sich die offizielle Lehr­
verkündigung offenbar ängstlich davor hütet, die mit der sittlichen Grundentscheidung 
gemeinte Idee konsequent zu Ende zu denken. Zur sittlichen Grundentscheidung innerhalb 
der kirchlichen Lehrverkündigung siehe die Enzyklika „Mater et magistra" Nr. 238-239 
und „Gaudium et spes" Nr. 43. 

8 Grundintention und sittliches Tun. (Quaestiones disputatae, Bd. 30.) Freiburg - Basel -
Wien 1966. 
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nımmt: Sie ist also nich'  er durch Denksysteme aufgegeben, sondern durch die Tatsache,
der Mensch sich einen Daseinssinn entscheiden mufß Dabei spielt die „Auf-

dringlichkeit” dieses ,M\13” die entscheidende Rolle Denn der Mensch hat eıne Mög-
lichkeit, diesem ‚Muß" Z entrinnen oder solches Gegenstand SEe1Nes Wol-
lorıs > machen. Der Mensch muß N: rgendeinen Daseinssinn wollen. Auch der
Versuch, keinerlei strengungen Richtung auf eıne vernünftige und einheitliche
Daseinsdeutung zZzu machen, stellt tatsächlich eiıne Entscheidung Sinn einer ittlichen
Grundentscheidung dar und ist auch als SO wirksam.

der sittlichen Grundentscheidung vollzieht also der Mensch oder Sl ob er die
Frage nach einem Dase:  INnsSSsSınn als sinnvoll anerkennt oder nicht, ob er sich eıinem
Daseinssinn bekennt oder leugnet, eiıne Stellungnahme, die grundsätzlicher Natur
ist und der zudem das Menschsein mıt allen seiınen Implikationen einer ursprung-
lichen an  n oder abgelehnt wird. Der Grif£ nach dem Menschsein Be-
schieht ursprünglicher egweisen! csind nicht irgendwelche ciHliche Normen,
hinter denen die Erfahrung anderer steht:; wegweisend csind allein die 'a  e, mit denen
der Mensch, sich celbst zugewandt und sich celhbst verpflichtet, einem Dasein die

gibt Gleichsam von den vitalsten Schichten Menschseins getrieben, Vel-
sucht der Mensch der sittlichen Grundentscheidung die außlersten Grenzen
Daseins abzutasten und innerhalb 1l|  .  hrer ce1: Standpunkt bestimmen. Es 1st eıine
Frage, Ial der Mensch, der konsequent nach dem eigentlichen Lebenssinn Ausschau
häalt und muiıt dem rnst Seiner eigenen FExistenz die entsprechende scheidung trifft,
dabei zugleich eine Stellungnahme Gott vollziehen mu Von der Art der Gottes-
erkenntnis allerdings, die sich hierbei vollzieht, die ci+tliche Grundentscheidung
kaum wesentlich beeinflußt Sein. Für eine positive Stellungnahme des Menschen, der als
sittliches Wesen gleichsam erstenmal der Tiefendimension des Sittlichen inne WIT|
der also erkennt, dieser sittliche Bereich nichts anderes ıst als die verantwortete
und in Freiheit ergriffene Möglichkeit, inmitten les dessen, VMas ist, scelbst sein),
genugt die Einsicht, das Dasein alc geschenktes und empfangenes Dasein nicht
egoistisch ergriffen werden darf, iın die Sinnfrage icht schon 1 Ansatz unsinnig
erscheinen soll. Dasein aber, das als geschenktes Dasein ergriffen wIr|  d, ordert
Umsicht heraus, die keine Bedingung menschlicher Existenz, also auch Gott nicht, Q US-
klammert. Dasein wird 1m Horizont dieses menschlichen Celbstverständnisses ZUr ein-
maligen Möglichkeit, Unabweisbar erhebt sich die rage nach der Lebensrichtung 1N-
mitten der zahllosen Daseinsinterpretationen, die der ethische Pluralismus anbietet.

IID  e Grundentscheidung ist . nich  pn eın Akt wIıie viele andere, sondern jener
menschliche Akt, mıit dessen vetzung nicht etwas geschieht, sondern alles”®. In diesem
Akt egt der ensch ım Vorgriff eiıne Position der Welt und den Inhalt seines Da-
Se1INs ganzheitlich fest Das Spezitfikum eıner colchen ganzheitlichen Festlegung kann
i ehesten ın der Konfrontation mıit dem Akt geschehen, der ın der Moraltheologie
als actus humanıı's bezeichnet und diskutiert wird
Im Akt des Almosengebens etw. eistet der Mensch einem konkreten Fall Hilfe
Er erkennt e1ine Not, deren U, ın einem Kontrasterlebnis ınne WI:  rd, und greift
nach den Mitteln, die diese Not lindern oder aııch beseitigen. Der Sinn des Almosen-
gebens ıst die Hilfe, die einem Engpaß des konkreten Daseins herausführen soll
Solch eın Akt des Almosengebens durchaus der falschen Gtelle gesetzt
werden und SOgar verderbliche Konsequenzen aben, aber bleibt objektiv gesehen
doch eın positiv sittlicher Akt. Im Akt der sittlichen Grundentscheidung aber vollzieht
der Mensch Lichte gelistigen Kräfte und des Horizonts, der ihm erreichbar ist,
aber gleichwohl muit dem Bewußtsein einer letzten Verantwortung, eiıne Entscheidung,

der icht ber eıiınen Teilbereich mens: Existierens, sondern ber dieses celbst
entschieden wird, obgleich diese menschliche Lxistenz G-  rn ihrem eigenen,
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nimmt: Sie ist also nicht durch Denksysteme aufgegeben, sondern durch die Tatsache, 
daß der Mensch sich für einen Daseinssinn entscheiden muß. Dabei spielt die „Auf­
dringlichkeit" dieses „Muß" die entscheidende Rolle: Denn der Mensch hat keine Mög­
lichkeit, diesem „Muß" zu entrinnen oder es als solches zum Gegenstand seines Wol­
lens zu machen. Der Mensch muß nämlich irgendeinen Daseinssinn wollen. Auch der 
Versuch, keinerlei Anstrengungen in Richtung auf eine vernünftige und einheitliche 
Daseinsdeutung zu machen, stellt tatsächlich eine Entscheidung im Sinn einer sittlichen 
Grundentscheidung dar und ist auch als solche wirksam. 
In der sittlichen Grundentscheidung vollzieht also der Mensch so oder so, ob er die 
Frage nach einem Daseinssinn als sinnvoll anerkennt oder nicht, ob er sich zu einem 
Daseinssinn bekennt oder ihn leugnet, eine Stellungnahme, die grundsätzlicher Natur 
ist und in der zudem das Menschsein mit allen seinen Implikationen in einer ursprüng­
lichen Art angenommen oder abgelehnt wird. Der Griff nach dem Menschsein ge­
schieht in ursprünglicher Art: Wegweisend sind nicht irgendwelche sittliche Normen, 
hinter denen die Erfahrung anderer steht; wegweisend sind allein die Kräfte, mit denen 
der Mensch, sich selbst zugewandt und sich selbst verpflichtet, seinem Dasein die Rich­
tung gibt. Gleichsam von den vitalsten Schichten seines Menschseins getrieben, ver­
sucht der Mensch in der sittlichen Grundentscheidung die äußersten Grenzen seines 
Daseins abzutasten und innerhalb ihrer seinen Standpunkt zu bestimmen. Es ist keine 
Frage, daß der Mensch, der konsequent nach dem eigentlichen Lebenssinn Ausschau 
hält und mit dem Ernst seiner eigenen Existenz die entsprechende Entscheidung trifft, 
dabei zugleich eine Stellungnahme zu Gott vollziehen muß. Von der Art der Gottes­
erkenntnis allerdings, die sich hierbei vollzieht, dürfte die sittliche Grundentscheidung 
kaum wesentlich beeinflußt sein. Für eine positive Stellungnahme des Menschen, der als 
sittliches Wesen gleichsam zum erstenmal der Tiefendimension des Sittlichen inne wird 
(der also erkennt, daß dieser sittliche Bereich nichts anderes ist als die verantwortete 
und in Freiheit ergriffene Möglichkeit, inmitten alles dessen, was ist, er selbst zu sein), 
genügt die Einsicht, daß das Dasein als geschenktes und empfangenes Dasein nicht 
egoistisch ergriffen werden darf, wenn die Sinnfrage nicht schon im Ansatz unsinnig 
erscheinen soll. Dasein aber, das als geschenktes Dasein ergriffen wird, fordert zur 
Umsicht heraus, die keine Bedingung menschlicher Existenz, also auch Gott nicht, aus­
klammert. Dasein wird im Horizont dieses menschlichen Selbstverständnisses zur ein­
maligen Möglichkeit. Unabweisbar erhebt sich die Frage nach der Lebensrichtung in­
mitten der zahllosen Daseinsinterpretationen, die der ethische Pluralismus anbietet. 
b) ,,Die Grundentscheidung ist . . . nicht ein Akt wie viele andere, sondern jener 
menschliche Akt, mit dessen Setzung nicht etwas geschieht, sondern alles"9• In diesem 
Akt legt der Mensch im Vorgriff seine Position in der Welt und den Inhalt seines Da­
seins ganzheitlich fest. Das Spezifikum einer solchen ganzheitlichen Festlegung kann 
am ehesten in der Konfrontation mit dem Akt geschehen, der in der Moraltheologie 
als actus humanus bezeichnet und diskutiert wird. 
Im Akt des Almosengebens etwa leistet der Mensch in einem konkreten Fall Hilfe. 
Er erkennt eine Not, deren er u. U. in einem Kontrasterlebnis inne wird, und er greift 
nach den Mitteln, die diese Not lindem oder auch beseitigen. Der Sinn des Almosen­
gebens ist die Hilfe, die aus einem Engpaß des konkreten Daseins herausführen soll. 
Solch ein Akt des Almosengebens kann durchaus einmal an der falschen Stelle gesetzt 
werden und sogar verderbliche Konsequenzen haben, aber er bleibt objektiv gesehen 
doch ein positiv sittlicher Akt. Im Akt der sittlichen Grundentscheidung aber vollzieht 
der Mensch im Lichte seiner geistigen Kräfte und des Horizonts, der ihm erreichbar ist, 
aber gleichwohl mit dem Bewußtsein einer letzten Verantwortung, eine Entscheidung, 
in der nicht über einen Teilbereich menschlichen Existierens, sondern über dieses selbst 
entschieden wird, obgleich diese menschliche Existenz gar nicht in ihrem eigenen, 

11 Ebd. 30. 
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Horizont gesehen wird. Der Akt der sittlichen Grundentscheidung kann also 4
nicht derselben We  162e sinnvoll erwiesen werden, wıe das beim Akt des Almosen-
gebens mög ist Wer Almosen gibt oder soziale Mißstände beseitigen sucht, 61i -
ennt die Notwendigkeit, hier helfend einzugreifen einem vorgegebenen Menschen-
bild oder Gesellschaftsmodell, dem das, Was etwa mıit dem Begriff der Menschen-
s  de bezeichnet wird, u mindesten umrißhaft festgelegt 1st., Wer eıne sit+tliche
Grundentscheidung befindet demgegenüber über den religiös-sittlichen Rahmen,
der Akt des Almosengebens als anerkannte TO: vorausgesetzt wird und
Totalität von Sinn- und Handlungszusammenhängen den Akt des Almosengebens erst
als objektiv sittlichen Akt und als sittliche Pflicht erscheinen 130r
Der Akt der sittlichen Grundentscheidung ist als Lebens- oder Daseinsentwurf die-
jenige Entscheidung, die die einzelnen ittlichen Akte und cıe zugleich
CGanzen einer Wertewelt begründet. Ohne solch eıne cittliche Grundentscheidung,
der der Mensch prinzipiell Ja nicht 1LUFr ber seıne eigene Position der Welt, sondern
auch iber die Stellung einer Mitmenschen und die „Sache mıiıt Gott” befindet, ıst das
Gebilde „Moraltheologie” überhaupt cht denkbar. Der eigene Kosmos vVon sitt-
lichen Normen, weisungen und Feststellungen ist NUr begreifen dem
Menschenbild, das sich der Glaubende der nnahme des christlichen Glaubens
entschieden hat und das notwendig die sittliche Grundentscheidung eingeht, we
nicht überhaupt der Akt der sittlichen Grundentscheidung mit dem ursprünglichen
Glaubensakt gleichgesetzt werden muß In der Diskussion ber die sittliche Grund-
entscheidung ist jedenfalls sehr nachdrücklich die These vertochten worden, die-

Akt jener Glaube 1Ns5 Spiel gebracht werde, der den Menschen rechtfertigt. Erst mit
diesem Hinwe:  15 ist die eigentliche Tiefendimension der sittlichen Grundentscheidung
amhaft gemacht.
Zugleich 1st damit aber auch die Verbindungslinie hergestellt zwischen der Moral-
theologie und der Dogmatik, die £ür die Moraltheologen der Gegenwart zusehends

Bedeutung gewinnt,. Fs verdient Beachtung, diese Verbindungslinie immer dann
Gegenstand theologischer Diskussionen wurde, W  Jenn die Moraltheologie, als Normen-
kosmos verstanden, agwürdig geworden W: also mit anderen Worten
gedrückt der cittlich Handelnde S  > Akt sittlichen Grundentscheidung her,
keinen ugang mehr fand zZu dem, \  A  vWV  Vas einzelnen etwa eıtens der kirchlichen
Moralverkündigung Verbindlichkeiten auferlegt wurde. Man hat aber auf diese
Verbindungslinie keineswegs LLUF wissenschaftstheoretischen Gründen hingewiesen.
Anhand der Diskussion die Enzyklika „Humanae vitae  { läßt sich cehr eu
zeigen, der Rückgriff auf die Dogmatik die Funktion hat, dem Mangel begeg-
nen, der durch die Infragestellung des moraltheologischen Normenkosmos allgemein
und der sittlichen Normen für den Bereich der Sexualität und Ehe besonderen ent-
standen ist 9 zögern etTw. die deutschen Bischöfe ihrem „Wort Z  UT seelsorglichen
Lage nach dem scheinen der Enzyklika Humanae vitae  I8 nicht, die moraltheolo-
schen Festlegungen des päpstlichen Rundschreibens mır der Situation 1n Deutschland
zu konfrontieren und betonen, den VErganSCHNEN Jahren „die Methoden
der Verwirklichung verantwortlicher FElternschaft jelfach dem verantwortungs-
bewußten Gewissensurteil der eleute überlassen” habe, „ohne daß dabei dem
Ungehorsam gen die Kirche, dem Subjektivismus oder der Willkür das Wort geredet
wurde‘‘10, Die Bischöfe haben also eine Bedenken, die moraltheologischen Fixierun-

der Enzyklika den Kontext einer Diskussion rAN °  rul  cken, durch die das Wort des
Papstes und bisher verbindliche ittliche Auffassungen in rage gestellt SIN  d, aber
dieselben Bischöfe betonen mıit aller Deutlichkeit, nach wıe VOTr die Aufgabe be-

Wort der deutschen Bischöfe ZUr seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika
„Humanae vitae“ vomn 30 August 1968, Nr Ä,

ganzen Horizont gesehen wird. Der Akt der sittlichen Grundentscheidung kann also gar 
nicht in derselben Weise als sinnvoll erwiesen werden, wie das beim Akt des Almosen­
gebens möglich ist. Wer Almosen gibt oder soziale Mißstände zu beseitigen sucht, er­
kennt die Notwendigkeit, hier helfend einzugreifen aus einem vorgegebenen Menschen­
bild oder Gesellschaftsmodell, in dem das, was etwa mit dem Begriff der Menschen­
würde bezeichnet wird, zum mindesten umri8haft festgelegt ist. Wer eine sittliche 
Grundentscheidung trifft, befindet demgegenüber über den religiös-sittlichen Rahmen, 
der im Akt des Almosengebens als anerkannte Größe vorausgesetzt wird und als 
Totalität von Sinn- und Handlungszusammenhängen den Akt des Almosengebens erst 
als objektiv sittlichen Akt und als sittliche Pflicht erscheinen läßt. 
Der Akt der sittlichen Grundentscheidung ist als Lebens- oder Daseinsentwurf die­
jenige Entscheidung, die in die einzelnen sittlichen Akte einfließt und sie zugleich im 
Ganzen einer Wertewelt begründet. Ohne solch eine sittliche Grundentscheidung, in 
der der Mensch prinzipiell ja nicht nur über seine eigene Position in der Welt, sondern 
auch über die Stellung seiner Mitmenschen und die „Sache mit Gott" befindet, ist das 
Gebilde „Moraltheologie" überhaupt nicht denkbar. Der ihr eigene Kosmos von sitt­
lichen Normen, Anweisungen und Feststellungen ist nur zu begreifen aus dem 
Menschenbild, für das sich der Glaubende in der Annahme des christlichen Glaubens 
entschieden hat und das notwendig in die sittliche Grundentscheidung eingeht, wenn 
nicht überhaupt der Akt der sittlichen Grundentscheidung mit dem ursprünglichen 
Glaubensakt gleichgesetzt werden muß. In der Diskussion über die sittliche Grund­
entscheidung ist jedenfalls sehr nachdrücklich die These verfochten worden, daß in die­
sem Akt jener Glaube ins Spiel gebracht werde, der den Menschen rechtfertigt. Erst mit 
diesem Hinweis ist die eigentliche Tiefendimension der sittlichen Grundentscheidung 
namhaft gemacht. 

Zugleich ist damit aber auch die Verbindungslinie hergestellt zwischen der Moral­
theologie und der Dogmatik, die für die Moraltheologen in der Gegenwart zusehends 
an Bedeutung gewinnt. Es verdient Beachtung, daß diese Verbindungslinie immer dann 
Gegenstand theologischer Diskussionen wurde, wenn die Moraltheologie, als Normen­
kosmos verstanden, fragwürdig geworden war, also - mit anderen Worten aus­
gedrückt - der sittlich Handelnde vom Akt seiner sittlichen Grundentscheidung her, 
keinen Zugang mehr fand zu dem, was ihm im einzelnen - etwa seitens der kirchlichen 
Moralverkündigung - an Verbindlichkeiten auferlegt wurde. Man hat aber auf diese 
Verbindungslinie keineswegs nur aus wissenschaftstheoretischen Gründen hingewiesen. 
Anhand der Diskussion um die Enzyklika „Humanae vitae" läßt sich sehr deutlich 
zeigen, daß der Rückgriff auf die Dogmatik die Funktion hat, dem Mangel zu begeg­
nen, der durch die lnfragestellung des moraltheologischen Normenkosmos allgemein 
und der sittlichen Normen für den Bereich der Sexualität und Ehe im besonderen ent­
standen ist. So zögern etwa die deutschen Bischöfe in ihrem „Wort zur seelsorglichen 
Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika Humanae vitae" nicht, die moraltheolo­
schen Festlegungen des päpstlichen Rundschreibens mit der Situation in Deutschland 
zu konfrontieren und zu betonen, daß man in den vergangenen Jahren „die Methoden 
der Verwirklichung verantwortlicher Elternschaft ... vielfach dem verantwortungs­
bewußten Gewissensurteil der Eheleute überlassen" habe, ,,ohne daß dabei dem 
Ungehorsam gegen die Kirche, dem Subjektivismus oder der Willkür das Wort geredet 
wurde"10• Die Bischöfe haben also keine Bedenken, die moraltheologischen Fixierun­
gen der Enzyklika in den Kontext einer Diskussion zu rücken, durch die das Wort des 
Papstes und bisher verbindliche sittliche Auffassungen in Frage gestellt sind, aber 
dieselben Bischöfe betonen mit aller Deutlichkeit, daß nach wie vor die Aufgabe be-

10 Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika 
,,Humanae vitae" vom 30. August 1968, Nr. 4. 
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stehe, „die Ehe alsc christlichen Heilsstand leben, ihre Sakramentalität, cdie
Christusförmigkeit ihr, vorbehaltlos zu verwirklichen‘“1!.
Diese „Lösung“ des sittlichen Problems der Geburtenregelung 15 keineswegs als Not-
Öösung anzusprechen. Vielmehr wird das Problem mit clieser uSs. auyf jenes Gileis
geschoben, auf dem überhaupt NUur eiıne verbindliche Lösung Z erwarten ıst. Die Auf-
forderung, die Ehe als christlichen Heilsstand leben, stellt zunächst einmal gE-

einen uUurs auf die Dogmatik dar ber das ist nicht les Mit dem uUrs auf
die Dogmatik bzw. auf die laubenswelt wird die rage der sittlich verantworteten
Geburtenregelung zugleich zurück verwiesen die Instanz, von der das christliche Ver-
ständnis der Ehe unmittelbar eınen Daseinsentwurtf Sinne der sittlichen Grund-
entscheidung umgesetzt wird. D  Hese Instanz heißt (Gewissen.
Es gibt nicht wenige Verfechter dieser Lösung. Sie scheint zudem der Mentalität der
Gegenwart und dem ihr obwaltenden sittlichen Autonomieverständnis cehr ent-
gegenzukommen. Und doch WIr'!| mMan icht Vo vorneherein schon alle jene Warnun-
Ben den Wind schlagen ürfen, die dem Rekurs auf das (sewissen den ersten
Schri: zu einer totalen Versubjektivierung des Gittlichen erblicken. Diese Gefahr WIT'!

der Tat IT dann abgewendet werden können, We: gelingt, das Phänomen
des Gewissens einigermaßen den Blick zZu arten. 1e sittliche Grundentscheidung
bietet sich angesichts dieser Aufgabe geradezu als der Modellf£alil an, dem das, wWwas
muit dem Wort Gewissen gemeint ist, vertieft werden Ganz allgemein ware  . die
Feststellung zu treffen, das Gewissen überhaupt ınsoweıt verläfßlich funktionie-

kann, als der ensch verantwortlich e1ne cittliche Grundentscheidung getroffen hat
Sowohl der Ablauf WIe auch der Anspruch der aktuellen Gewissensfunktion blieben eın
Uunau.  ares Rätsel, we ın der sittlichen Einzelentscheidung k eıne Norm und
nicht vielmehr der aus wirklicher Verantwortung geborene Daseinsentwurf 1 Sinne
einer cittlichen Grundentscheidung Diskussion stünde. Vom Absolutheitsanspruch
e1nes Gewissensspruches kann sinnvoll und überzeugend nicht mehr geredet werden,
Y  vWV  Jeinn sich diese Verbindlichkeitsforderung nicht auych durch die Tatsache erläutern und
erhellen läßt, der Mensch selber, und ke: anderer, Gewissensentscheid
rage gestellt WITF: 1st unausweichlich die rage aufgegeben, ob und wıe er
sich selber stehen er WI1. oder nicht, selber ist gefragt. ast zwangsläufig
mu ( Clie Berufung auf den persönlichen Gewissensspruch dort zZzu einer Berufung auf
das bloße Interesse werden, W der Einzelentscheidung durch die psychologische Wil-
lensfreiheit B-  pn eine Grundentscheidung durch die Grundfreiheit des enschen
vorausliegt; gemeint ist eben jene Freiheit, cie über Lebenssinn und GSelbstverwirk-
lichung entscheidet und der Gewissensfunktion ihren Spru bis herein die
konkrete Daseinsgestaltung prasent und wirksam macht.

diese Grundfreiheit Gewissen e omme, und nicht LUr jene
freiheit, die mıit der Berufung auf die reıne Subjektivität tatsächlich
schreckenden Konformismus abgleitet, ist besonders heute zl betonen, da die Gesell-
schaft muit ei1nem Minimum cittlicher Normen auszukommen genötigt ist und das
Gewissen nachhaltiger als bisher nicht Für die Erfüllung vorgegebener cittlicher
Normen, sondern auch für die Auffindung des Gesollten selber verantwortlich ZUuU
machen ist. Denn T kann mıiıt guten Gründen die rage stellen, ob eın Mensch, der
erst auf dem mweg über cdie schmerzliche Erfahrung der Gleichschaltung aus partei-
politischen Gründen auf die Instanz des Gewissens aufmerksam geworden ist und dabei
die Entdeckung gemacht hat, T7 bisher auch ohne wirkliche Gewissensentscheidun-

Weg anständiger Staatsbürger und Christ zZu gehen imstande ohne
ıtı  es mıit dem ewınssen umzugehen vermag. Dieser Mensch hat 5 den schmerz-
lichen Erfahrungen der Vergangenheit bisher eigentlich u eines gelernt: den Vor-
behalt gegenüber allen nstanzen, die SeINe verschiedenen Freiheiten einschränken

11 Ebd. Nr. 17,.

stehe, ,,die Ehe als christlichen Heilsstand zu leben, ihre Sakramentalität, d. h. die 
Christusförmigkeit in ihr, vorbehaltlos zu verwirklichen"11• 

Diese „Lösung" des sittlichen Problems der Geburtenregelung ist keineswegs als Not­
lösung anzusprechen. Vielmehr wird das Problem mit dieser Auskunft auf jenes Gleis 
geschoben, auf dem überhaupt nur eine verbindliche Lösung zu erwarten ist. Die Auf­
forderung, die Ehe als christlichen Heilsstand zu leben, stellt zunächst einmal ganz ge­
wiß einen Rekurs auf die Dogmatik dar. Aber das ist nicht alles. Mit dem Rekurs auf 
die Dogmatik bzw. auf die Glaubenswelt wird die Frage der sittlich verantworteten 
Geburtenregelung zugleich zurückverwiesen an die Instanz, von der das christliche Ver­
ständnis der Ehe unmittelbar in einen Daseinsentwurf im Sinne der sittlichen Grund­
entscheidung umgesetzt wird. Diese Instanz heißt Gewissen. 
Es gibt nicht wenige Verfechter dieser Lösung. Sie scheint zudem der Mentalität der 
Gegenwart und dem in ihr obwaltenden sittlichen Autonomieverständnis sehr ent­
gegenzukommen. Und doch wird man nicht von vorneherein schon alle jene Warnun­
gen in den Wind schlagen dürfen, die in dem Rekurs auf das Gewissen den ersten 
Schritt zu einer totalen Versubjektivierung des Sittlichen erblicken. Diese Gefahr wird 
in der Tat nur dann abgewendet werden können, wenn es gelingt, für das Phänomen 
des Gewissens einigermaßen den Blick zu schärfen. Die sittliche Grundentscheidung 
bietet sich angesichts dieser Aufgabe geradezu als der Modellfall an, an dem das, was 
mit dem Wort Gewissen gemeint ist, vertieft werden kann. Ganz allgemein wäre die 
Feststellung zu treffen, daß das Gewissen überhaupt nur insoweit verläßlich funktionie­
ren kann, als der Mensch verantwortlich eine sittliche Grundentscheidung getroffen hat. 
Sowohl der Ablauf wie auch der Anspruch der aktuellen Gewissensfunktion blieben ein 
unaufhellbares Rätsel, wenn in der sittlichen Einzelentscheidung nur eine Norm und 
nicht vielmehr der aus wirklicher Verantwortung geborene Daseinsentwurf im Sinne 
einer sittlichen Grundentscheidung zur Diskussion stünde. Vom Absolutheitsanspruch 
eines Gewissensspruches kann sinnvoll und überzeugend nicht mehr geredet werden, 
wenn sich diese Verbindlichkeitsforderung nimt aum durch die Tatsame erläutern und 
erhellen läßt, daß der Mensch selber, und kein anderer, im Gewissensentscheid in 
Frage gestellt wird. Ihm ist unausweimlim die Frage aufgegeben, ob und wie er zu 
sich selber stehen will. Ob er will oder nicht, er selber ist gefragt. Fast zwangsläufig 
muß die Berufung auf den persönlichen Gewissensspruch dort zu einer Berufung auf 
das bloße Interesse werden, wo der Einzelentscheidung durch die psychologische Wil­
lensfreiheit nicht eine Grundentscheidung durch die Grundfreiheit des Menschen 
vorausliegt; gemeint ist eben jene Freiheit, die über Lebenssinn und Selbstverwirk­
lichung entscheidet und in der Gewissensfunktion ihren Anspruch bis herein in die 
konkrete Daseinsgestaltung präsent und wirksam macht. 
Daß diese Grundfreiheit im Gewissen zur Geltung komme, und nicht nur jene Wahl­
freiheit, die mit der Berufung auf die reine Subjektivität tatsächlich in einen er­
schreckenden Konformismus abgleitet, ist besonders heute zu betonen, da die Gesell­
schaft mit einem Minimum sittlicher Normen auszukommen genötigt ist und das 
Gewissen nachhaltiger als bisher nicht nur für die Erfüllung vorgegebener sittlicher 
Normen, sondern auch für die Auffindung des Gesollten selber verantwortlich zu 
machen ist. Denn man kann mit guten Gründen die Frage stellen, ob ein Mensch, der 
erst auf dem Umweg über die schmerzliche Erfahrung der Gleichschaltung aus partei­
politischen Gründen auf die Instanz des Gewissens aufmerksam geworden ist und dabei 
die Entdeckung gemacht hat, daß er bisher auch ohne wirkliche Gewissensentscheidun­
gen seinen Weg als anständiger Staatsbürger und Christ zu gehen imstande war, ohne 
weiteres mit dem Gewissen umzugehen vermag. Dieser Mensch hat aus den schmerz­
lichen Erfahrungen der Vergangenheit bisher eigentlich nur eines gelernt: den Vor­
behalt gegenüber allen Instanzen, die seine verschiedenen Freiheiten einschränken 

11 Ebd. Nr. 17. 
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könnten. ] ist nicht von vorneherein schon auszuschließen, dlaß ber der orge
die Artikulation dieser Freiheiten der Horizont der menschlichen Freiheit 61 verengt
hat, So d  S  S die adäquates Gewissensverständnis +atsächlich nicht ohne
elteres als gegeben angesehen werden
„ESs gibt Gesichtspunkte Maßstäbe, derentwegen ü  AIr den modernen Menschen ammpu-
Hert könnte fehlt der gesunde und sichere Kontakt mit der = der Welt-
wirklichkeit, ist pathologisch eingeschlossen den Kerker seines Bewußtseins und Seines
ens: begegnet immer sich selbst. 50 neigt @T auch dazu, das sokratische aimonion
psychologisch und moralisch zZu deuten, und dergestalt, daf ußermens:  ches sel

seinem eigenen Innern oder sceiner Tietfe Denn das Innere oder die Tiefe des Menschen
Gott oder die Welt ausgeschlossen wird. Aber gerade damit verstellt er 8i  D den Zutritt

ıst eın Schauplatz, auf dem mehr auftritt als ur der Menschl®,“
Aber kann dieses Celbstverständnis des Menschen, das eine grundsätzliche Ötandort-
bestimmung menschlichen Daseins Sinne der ittlichen Grundentscheidung
cschlechthin unerläß@lich erweist und die Gewissenfunktion im Blick auf die einmal VOTI-

EeENOMMENE Standortbestimmung beschreibt, einer die Moraltheologie £frucht-
aren Weise noch weiter verfolgt werden, ohne sofort wieder das B  >5 ethischen
Pluralismus zurückgewiesene ethische Normensystem Sprache kommt? Liese
rage n des Handlungszusammenhanges.

Sittliches Handeln und Handlungszusammenhang
Der ideologiekritisch geschulte ens! chte' nich: So sehr wıe die Manipulation

Freiheit. ebt der Sorge, könnte durch Ideologien talcsch programmiert
sSeın und SOMU!: auf ele handeln, die keine ahrhaft menschlichen, humanen
7iele cind. Falsche oder vorschnelle Togrammierung befürchtet er auch von der Welt
des Glaubens und der durch S1PEe geforderten sittlichen Grundentscheidung.
Um der ideologisch bedingten Irreführung entgehen, plädiert für eın cittliches
Handeln, das operational ist, also die Wirklichkeit Richtung auf eiıne humanere
Welt verändert. Sinn des Begriffes des Operationalen ist die Welt dann humaner,
S der ensch leib-seelisches und gesellschaftliches Wesen ernster geNOMUNEN
wird. Max Weber hat das muit dem Begriff der Operationalität verfolgte egen
derner Moraltheologie mıit Se1InN! Unterscheidung zwischen esinnungsethi und Ver-
antwortungsethik anviısıert.
Mit dem Begriff des Operationalen 15t UL aber nicht u gemeınt, sittliches
andeln der Realität jent seı1ın soll; die Forderung, sittliches Handeln
operational seın habe, besagt darüber hinaus, lafß das operationale Iun auch die
Richtung ero!  .  #nen soll, In der das umfassendere sittliche suchen und z Ver-
wirklichen 1st. Damit ict die rage aufgeworfen, unter welchem Gesichtspunkt der S1tt-

Handelnde a einem Handlungszusammenhang gelangen soll Denn das scheint un-
bestreitbar, dort einem cittlich positiven 1Iun nicht die ede Sein kann, <
der Mensch zZu Handlungsfetzen bringt
Der Moraltheologe, der hier Klarheit ZUu gewinnen sucht und sich G  er schon VCd
vorneherein ußerhalb des Horizontes jedes potentiellen Gesprächspartners und Kon-
kurrenten stellen möchte, WIFr'|  d letztlich keinen anderen Denkansatz finden als den, der
mit dem Begriff der Daseinsinterpretation bezeichnet werden kann Zur Verdeutlichung
dieses Begriffes genugen folgende Hinweise Der Mensch vollzieht, wer auch sel,
seine Existenz Tätigsein und gibt damit Inhalt und Sinnfülle Dieses Tätigsein
hat durchwegs Entscheidungscharakter. es Tätigsein bzw. ede Entscheidung erfolgt

einem Sinnzusammenhang eraus und geschieht auf einen Sinnzusammenhang
Der Mensch aut sSeinem JTätigsein SeiNne „Welt” auf und interpretiert Dasein

seinem Verstehen und Wollen Mit der Notwendigkeit, seın Dasein ZUu ınterpretie-
ICHN, ist zugleich der Freiheitsraum bezeichnet, innerhalb dessen sich der Mensch
seinem und aller enschen Heil und Unheil, lück und Unglück bewegen hat und

Hans Schomerus, Das befreite Gewissen. Miünchen 1967,
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könnten. Es ist nicht von vorneherein schon auszuschließen, da.8 über der Sorge um 
die Artikulation dieser Freiheiten der Horizont der menschlichen Freiheit sich verengt 
hat, so da.8 die Basis für ein adäquates Gewissensverständnis tatsächlich nicht ohne 
weiteres als gegeben angesehen werden kann. 
,,Es gibt Gesichtspunkte und Maßstäbe, derentwegen man den modernen Menschen ampu­
tiert nennen könnte: ihm fehlt der gesunde und sichere Kontakt mit der Fülle der Welt­
wirklichkeit, er ist pathologisch eingeschlossen in den Kerker seines Bewußtseins und seines 
Willens; er begegnet immer nur sich selbst. So neigt er auch dazu, das sokratische Daimonion 
psychologisch und moralisch zu deuten, und zwar dergestalt, daß Außermenschliches - sei 
es Gott oder die Welt - ausgeschlossen wird. Aber gerade damit verstellt er sich den Zutritt 
zu seinem eigenen Innern oder seiner Tiefe. Denn das Innere oder die Tiefe des Menschen 
ist ein Schauplatz, auf dem mehr auftritt als nur der Mensch12.'' 

Aber kann dieses Selbstverständnis des Menschen, das eine grundsätzliche Standort­
bestimmung menschlichen Daseins im Sinne der sittlichen Grundentscheidung als 
schlechthin unerläßlich erweist und die Gewissenfunktion im Blick auf die einmal vor­
genommene Standortbestimmung beschreibt, in einer für die Moraltheologie frucht­
baren Weise noch weiter verfolgt werden, ohne da.8 sofort wieder das vom ethischen 
Pluralismus zurückgewiesene ethische Normensystem zur Sprache kommt? Diese 
Frage führt hin zum Problem des Handlungszusammenhanges. 

2. Sittliches Handeln und Handlungszusammenhang 
Der ideologiekritisch geschulte Mensch fürchtet nichts so sehr wie die Manipulation 
seiner Freiheit. & lebt in der Sorge, er könnte durch Ideologien falsch programmiert 
sein und somit auf Ziele hin handeln, die keine wahrhaft menschlichen, d. h. humanen 
Ziele sind. Falsche oder vorschnelle Programmierung befürchtet er auch von der Welt 
des Glaubens und der durch sie geforderten sittlichen Grundentscheidung. 
Um der ideologisch bedingten Irreführung zu entgehen, plädiert er für ein sittliches 
Handeln, das operational ist, also die Wirklichkeit in Richtung auf eine humanere 
Welt verändert. Im Sinn des Begriffes des Operationalen ist die Welt dann humaner, 
wenn der Mensch als leih-seelisches und gesellschaftliches Wesen ernster genommen 
wird. Max Weber hat das mit dem Begriff der Operationalität verfolgte Anliegen mo­
derner Moraltheologie mit seiner Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Ver­
antwortungsethik anvisiert. 
Mit dem Begriff des Operationalen ist nun aber nicht nur gemeint, da.8 sittliches 
Handeln an der Realität orientiert sein soll; die Forderung, da.8 sittliches Handeln 
operational zu sein habe, besagt darüber hinaus, da.8 das operationale Tun auch die 
Richtung eröffnen soll, in der das umfassendere sittliche Ziel zu suchen und zu ver­
wirklichen ist. Damit ist die Frage aufgeworfen, unter welchem Gesichtspunkt der sitt­
lich Handelnde zu einem Handlungszusammenhang gelangen soll. Denn das scheint un­
bestreitbar, da.8 dort von einem sittlich positiven Tun nicht die Rede sein kann, wo es 
der Mensch nur zu Handlungsfetzen bringt. 
Der Moraltheologe, der hier Klarheit zu gewinnen sucht und sich nicht schon von 
vomeherein außerhalb des Horizontes jedes potentiellen Gesprächspartners und Kon­
kurrenten stellen möchte, wird letztlich keinen anderen Denkansatz ßnden als den, der 
mit dem Begriff der Daseinsinterpretation bezeichnet werden kann. Zur Verdeutlichung 
dieses Begriffes genügen folgende Hinweise: Der Mensch vollzieht, wer er auch sei, 
seine Existenz im Tätigsein und gibt ihr damit Inhalt und Sinnfülle. Dieses Tätigsein 
hat durchwegs Entscheidungscharakter. Jedes Tätigsein bzw. jede Entscheidung erfolgt 
aus einem Sinnzusammenhang heraus und geschieht auf einen Sinnzusammenhang hin. 
Der Mensch baut in seinem Tätigsein seine „Welt" auf und interpretiert damit Dasein 
aus seinem Verstehen und Wollen. Mit der Notwendigkeit, sein Dasein zu interpretie­
ren, ist zugleich der Freiheitsraum bezeichnet, innerhalb dessen sich der Mensch zu 
seinem und aller Menschen Heil und Unheil, Glück und Unglück zu bewegen hat und 

12 Hans Schomerus, Das befreite Gewissen. München 1967, 80. 
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tatsächlich auch immer bewegt. ETr Unheil schafft oder nheil überwindet,
ıunter der Notwendigkeit, menschliches Dasein deuten, seın TIun einen

Sinnzusammenhang Tu  &.  cken mussen.  a Der Sinnzusammenhang ist die eigentliche
Möglichkeit menschlicher Freiheit. Damit ist näherhin olgendes gemeint:
a) Der Mensch bewegt sich mit seiner raumzeitlichen Existenz einer Welt, die ob
ihrer raumzeitlichen Gestalt vieldeutig 1st und kraft dieser Vieldeutigkeit die verschie-
densten Daseinsinterpretationen nicht ] ermöglicht, sondern geradezu suggeriert.
he Vieldeutigkeit dessen, was ist, macht den Freiheitsraum des Menschen einer
Aufgabe, die als cittlicher Anspruch dauernd praäsent ist.

Der Mensch kann die Vieldeutigkeit der Welt ımm runde nicht leugnen; würde
sich SONsSt seiner Entscheidungsfreiheit begeben. Fr kann 612e rnst auch nicht absolut
seizen, weil Se1in Dasein damit etztlich ZUT Inhaltslosigkeit verurteilen würde.
509 steht er VOr der drängenden Aufgabe, die Vieldeutigkeit zl überwinden.
C) Das Kriterium, das bei der Überwindung der Vieldeutigkeit allein maßgebend und
richtungweisend senin kann, ist der auch VOo der dee des Gemeinwohls nahegelegte
Handlungszusammenhan
Die traditionelle, aus der Mentalität eines Corpus christianum geborene Moral-
heologie hat das Problem des Handlungszusammenhanges gelöst mit des Be-
griffes des actus humanus. nsofern dieser eın vVon vernünftigen erlegungen getra-

und solcher gewollter Akt v\  w  Jaren auch die Bedingungen für den Hand-
lungszusammenhang erfü Denn ber as, w  W  vas sittlichen Bereich das Vernü:  ge
ist, AIAT inan sich einIg. Diese Vernünftigkeit hat moraltheologischen Normenkosmos
ihren Niederschlag gefunden.
In der modernen Gesellschaft steht das ist der Inhalt des ethischen Pluralismus
unter Umständen Vernünftigkeit SCn Vernünftigkeit, und die rage nach dem
Handlungszusammenhang wird Frage nach dem, 1  W  A  725 der Andersdenkende unter
Lebenssinn versteht. Im Blick auf diese Situation müßte betont werden, jener, der
mıit seinem Handeln die Sphäre Se1INEeSs und weltanschaulich anders orjentierten
Nachbarn irgendeiner We:  155e berührt, iın keinem diesen Andersdenkenden und
auf eınen anderen Lebenssinn Handelnden abweisend auf eigene Welt ZU-
rückstoßen darf. Von der Idee der cittlichen Grundentscheidung her betrachtet, waäare  q
jedenfalls die Welt dessen, der den andern und Andersdenkenden mit seinen ÄArgu-
menten unberücksichtigt äßt, zZ1 klein geraten. In welcher We  1se der edanke des
Handlungszusammenhangs £ruchtbar werden und ZUu konkreten ittlichen Forderungen

kann, ıst aus der Enzyklika „Populorum progressio” zu ersehen. Die teilweise
csehr heftig diskutierten olgerungen des päpstlichen Rundschreibens ergaben
sich nicht zuletzt dem Umstand, die Verfasser eiıne denkbar hreite Ausgangs-
bas  15 gewählt und Von vornherein nicht ZUu eıner Norm, sondern einem umfassenden
Handlungszusammenhang gelangen wollten Was alle Menschen bewegt, allen
enschen guten Willens zumutbar lst, letztlich allen zugute kommt, das ist der
Horizont, innerhalb dessen die Enzyklika ermuntert!?.
Natürlich hat die rage nach einem umfassenden Handlungszusammenhang auch eıne
objektive Seite. Bei genauerTemn Zusehen zeigt sich aber folgendes: Je mehr die Zzu
vielen Daseinsinterpretationen herausfordernde Vieldeutigkeit des Geschaffenen
gunsten einer auch gegenständlich £aßbaren Eindeutigkeit überwunden und der Lebens-
SINN objektiviert WIT!  d, desto kleiner WIT' der Kreis derer, die diesem Lebenssinn und
dieser Daseinsinterpretation 7U 511 MmMMen können. Das bedeutet: umfassender
Handlungszusammenhang Sinn einer VC( vVIE  len akzeptierten Daseinsinterpretation
ist LUX erreichbar, We der Horizont, dem her der Mensch Dasein interpretiert,
von der Notwendigkeit eit, den Sinn menschlichen Daseins 5  e der erwirk-

Siehe die Enzyklika „Populorum progressio“ Nr 20
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tatsädtlich auch immer bewegt. Ob er Unheil schafft oder Unheil überwindet, - er tut 
es unter der Notwendigkeit, menschliches Dasein deuten, d. h. sein Tun in einen 
Sinnzusammenhang rücken zu müssen. Der Sinnzusammenhang ist die eigentliche 
Möglichkeit menschlicher Freiheit. Damit ist näher hin folgendes gemeint: 
a) Der Mensch bewegt sich mit seiner raumzeitlichen Existenz in einer Welt, die ob 
ihrer raumzeitlichen Gestalt vieldeutig ist und kraft dieser Vieldeutigkeit die verschie­
densten Daseinsinterpretationen nicht nur ermöglicht, sondern geradezu suggeriert. 
Die Vieldeutigkeit dessen, was ist, macht den Freiheitsraum des Menschen zu einer 
Aufgabe, die als sittlicher Anspruch dauernd präsent ist. 
b) Der Mensch kann die Vieldeutigkeit der Welt im Grunde nicht leugnen; er würde 
sich sonst seiner Entscheidungsfreiheit begeben. Er kann sie im Ernst auch nicht absolut 
setzen, weil er sein Dasein damit letztlich zur Inhaltslosigkeit verurteilen würde. 
So steht er vor der drängenden Aufgabe, die Vieldeutigkeit zu überwinden. 
c) Das Kriterium, das bei der Oberwindung der Vieldeutigkeit allein maßgebend und 
richtungweisend sein kann, ist der auch von der Idee des Gemeinwohls nahegelegte 
Handlungszusammenhang. 
Die traditionelle, d. h. aus der Mentalität eines Corpus christianum geborene Moral­
theologie hat das Problem des Handlungszusammenhanges gelöst mit Hilfe des Be­
griffes des actus humanus. Insofern dieser ein von vernünftigen Oberlegungen getra­
gener und als solcher gewollter Akt war, waren auch die Bedingungen für den Hand­
lungszusammenhang erfüllt. Denn über das, was im sittlichen Bereich das Vernünftige 
ist, war man sich einig. Diese Vernünftigkeit hat im moraltheologischen Normenkosmos 
ihren Niederschlag gefunden. 
In der modernen Gesellschaft steht - das ist der Inhalt des ethischen Pluralismus -
unter Umständen Vernünftigkeit gegen Vernünftigkeit, und die Frage nach dem 
Handlungszusammenhang wird zur Frage nach dem, was der Andersdenkende unter 
Lebenssinn versteht. Im Blick auf diese Situation müßte betont werden, daß jener, der 
mit seinem Handeln die Sphäre seines ethisch und weltanschaulich anders orientierten 
Nachbarn in irgendeiner Weise berührt, in keinem Fall diesen Andersdenkenden und 
auf einen anderen Lebenssinn hin Handelnden abweisend auf seine eigene Welt zu­
rückstoßen darf. Von der Idee der sittlichen Grundentscheidung her betrachtet, wäre 
jedenfalls die Welt dessen, der den andern und Andersdenkenden mit seinen Argu­
menten unberücksichtigt läßt, zu klein geraten. In welcher Weise der Gedanke des 
Handlungszusammenhangs fruchtbar werden und zu konkreten sittlichen Forderungen 
führen kann, ist aus der Enzyklika „Populorum progressio" zu ersehen. Die teilweise 
sehr heftig diskutierten ethischen Folgerungen des päpstlichen Rundschreibens ergaben 
sich nicht zuletzt aus dem Umstand, daß die Verfasser eine denkbar breite Ausgangs­
basis gewählt und von vornherein nicht zu einer Norm, sondern zu einem umfassenden 
Handlungszusammenhang gelangen wollten: Was alle Menschen bewegt, was allen 
Menschen guten Willens zumutbar ist, was letztlich allen zugute kommt, - das ist der 
Horizont, innerhalb dessen die Enzyklika zum Handeln ermuntert13• 

Natürlich hat die Frage nach einem umfassenden Handlungszusammenhang auch eine 
objektive Seite. Bei genauerem Zusehen zeigt sich aber folgendes: Je mehr die zu 
vielen Daseinsinterpretationen herausfordernde Vieldeutigkeit des Geschaffenen zu­
gunsten einer auch gegenständlich faßbaren Eindeutigkeit überwunden und der Lebens­
sinn objektiviert wird, desto kleiner wird der Kreis derer, die diesem Lebenssinn und 
dieser Daseinsinterpretation zustimmen können. Das bedeutet: Ein umfassender 
Handlungszusammenhang im Sinn einer von vielen akzeptierten Daseinsinterpretation 
ist nur erreichbar, wenn der Horizont, von dem her der Mensch Dasein interpretiert, 
von der Notwendigkeit befreit, den Sinn mensdtlichen Daseins nur in der Verwirk-

13 Siehe die Enzyklika „Populorum progressio" Nr. 6. 20 f. 
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lichung bestimmter Sachzusammenhänge bzw. der Dimension des Gegenständlichen
suchen zZUu mMuUussen.  .x
Zur Verdeutlichung des damit Gemeinten kann auf das Wort der deutschen Bischöfe
z seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika „Adumanae vitae  C hin-
gewiesen werden. Dort WIT: Sinn der eben ormulierten These und Blick
auf eiıne Enzyklika, der das Gegenständliche der menschlichen Geschlechtlichkeit
erstaunliches eWl! hat, die rage gestellt nach dem wirklichen Sinn des egen-
ständlichen Geschlechtsbereich Die Bischöfe fragen „Was 15 der Sinn menschlich-
personaler Geschlechtlichkeit und WOoTr1n besteht die innere Zuordnung ihrer verschie-
enen Momente? Wo liegt die Grenze zwischen der dem enschen aufgegebenen PEI-
sonalen Steuerung seiner Lebensvorgänge und den sSeiner Würde widersprechenden
Formen der Manipulation des Lebens und der Liebe14?““ Gegenständliches enken
kann Bereich menschlicher Daseinsdeutung ZUr einem ilemma 1Ns andere
führen. Das hat Augustinus schon gewußt, obwohl der Suggestivkraft dieses Den-
kens B  er allem zu widerstehen vermochte. Ein umfassender ittlicher Handlungs-
zusammenhang ist möglich auf der A515 eines dem Glauben SCWONRNENE., Da-
seinsentwurtes. Denn die Güter, auf die der Mensch einem veran:!  rtfeten lau-
bensentwurf blickt, S1N eistiger Na!‘  E S5ie ermöglichen 6c5, alle ihnen teil-
haben, ohne deswegen, weil vie  le ihnen ‚pleren, irgendeiner Z kurz
kommt!*. Mit cdiesem Hinweis ist bereits die rage nach dem Änspruch des Christlichen

ethischen Bereich aufgeworfen.
3, Der Anspruch des Christlichen
Das Problem, das mıiıt der Orme‘ „Der Anspruch des Christlichen“ bezeichnet wird,
entzieht csich hartnäckig einer handlichen Lösung; denn das Christliche ist letztlich eiıne
Möglichkeit, die sich den enschen 1UFTX insoweit eröffnet, als Gott die Initiatve
ergreift. Es ıst also völlig abwegig, das Christliche 11 Sinn eiıner dem enschen
verfügbaren Fo: irgendeiner Weise Faktor ung stellen. Das
stli| 1st immer i die Gabe, auf die zZu leben den enschen sich ohnt.
Aus dieser cehr 'Orm: Bestimmung des Christlichen ergibt sich aber eıne eigenartıg
verschränkte rage S5ie lautet Was heißt auf EeIw:; leben, Vas der Mensch nich:  en
wıe andere Faktoren seinen Daseinsentwurt einplanen kann, obgleich die Verschlos-
senheit gegenüber diesem Etwas den Daseinsentwurf radikal verfälscht und den
Handlungszusammenhang, durch den der Christ sich als solchen erweist, nicht zustande
ommen d# ?

zibt dre: Möglichkeiten, mit diesem Problem fertig werden:
a) Man anerkannt eine Instanz, cie ermächtigt ist, den Spru' des Christlichen VeTli -
bindlich zu formulieren. Da vorausgesetzt werden muß, dieser spruch des
Christlichen vernünftige Menschen nachvollziehbar ist, steht die ermächtigte In-
st: VOT der Frage, wıe 61e argumentieren soll. Ihre Argumente onnen  . nicht jenseits
des allgemeinen Horizonts des Vernünftigen egen

Der Spru' des Christlichen ist - dem prasent und überzeugend vernehmbar,
dem der eist Gottes redet. Gelbstverständlich haftet auch dieser Ösung die Not-

wendigkeit an, auf einer allgemeinen Verstehensbasis begründet vAX SeIN. Fs WU:  &.  rde
5genügen, diese ün Fall hergestellt WIT!
C} Der Anspruch des Christlichen 15t nichts anderes als der Anspruch des Vernünftigen
allgemein. Die ‚wıer1gKel) dieser Lösung besteht darin, mut die Rede S  >

Anspruch des Christlichen nich:  ü erklärt werden kann bzw. als sinnlos erwiesen wird
Diese Überlegungen machen eines deutlich Christliches Ethos dürfte In der pluralen
Gesellschaft '’aum realisiert werden können, ohne Bekenntnischarakter anzunehmen.
14 Wort der eutschen Bischöfe ZUT seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der NZYy.

umanae .  vitae'  r  F Nr.
Siehe dazu Monzel, Katholische Goziallehre. Grundlegung. Köln 1965, 371—=387.
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lichung bestimmter Sachzusammenhänge bzw. in der Dimension des Gegenständlichen 
suchen zu müssen. 
Zur Verdeutlichung des damit Gemeinten kann auf das Wort der deutschen Bischöfe 
zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika „Humanae vitae" hin­
gewiesen werden. Dort wird genau im Sinn der eben formulierten These und im Blick 
auf eine Enzyklika, in der das Gegenständliche der menschlichen Gesdtlechtlichkeit ein 
erstaunliches Gewicht hat, die Frage gestellt nach dem wirklichen Sinn des Gegen­
ständlichen im Gesdtlechtsbereich. Die Bischöfe fragen: ,,Was ist der Sinn menschlich­
personaler Gesdtlechtlichkeit und worin besteht die innere Zuordnung ihrer verschie­
denen Momente? Wo liegt die Grenze zwischen der dem Menschen aufgegebenen per­
sonalen Steuerung seiner Lebensvorgänge und den seiner Würde widersprechenden 
Formen der Manipulation des Lebens und der Liebe147" Gegenständliches Denken 
kann im Bereich menschlicher Daseinsdeutung nur von einem Dilemma ins andere 
führen. Das hat Augustinus schon gewußt, obwohl er der Suggestivkraft dieses Den­
kens nicht in allem zu widerstehen vermochte. Ein umfassender sittlicher Handlungs­
zusammenhang ist nur möglich auf der Basis eines aus dem Glauben gewonnenen Da­
seinsentwurfes. Denn die Güter, auf die der Mensch in einem verantworteten Glau­
bensentwurf blickt, sind geistiger Natur. Sie ermöglichen es, daß alle an ihnen teil­
haben, ohne daß deswegen, weil viele an ihnen partizipieren, irgendeiner zu kurz 
kommt15• Mit diesem Hinweis ist bereits die Frage nach dem Anspruch des Christlichen 
im ethischen Bereich aufgeworfen. 

3. Der Anspruch des Christlichen 
Das Problem, das mit der Formel „Der Anspruch des Christlichen" bezeichnet wird, 
entzieht sich hartnäckig einer handlichen Lösung; denn das Christliche ist letztlich eine 
Möglichkeit, die sich für den Menschen nur insoweit eröffnet, als Gott die lnitiatve 
ergreift. Es ist also völlig abwegig, das Christliche im Sinn einer dem Menschen 
verfügbaren Größe in irgendeiner Weise als Faktor in Rechnung zu stellen. Das 
Christliche ist immer nur die Gabe, auf die hin zu leben für den Menschen sich lohnt. 
Aus dieser sehr formalen Bestimmung des Christlichen ergibt sich aber eine eigenartig 
verschränkte Frage. Sie lautet: Was heißt auf etwas hin leben, was der Mensch nicht 
wie andere Faktoren in seinen Daseinsentwurf einplanen kann, obgleich die Verschlos­
senheit gegenüber diesem Etwas den Daseinsentwurf radikal verfälscht und den 
Handlungszusammenhang, durch den der Christ sich als solchen erweist, nicht zustande 
kommen läßt7 
Es gibt drei Möglichkeiten, mit diesem Problem fertig zu werden: 
a) Man anerkannt eine Instanz, die ermächtigt ist, den Anspruch des Christlichen ver­
bindlich zu formulieren. Da vorausgesetzt werden muß, daß dieser Anspruch des 
Christlichen für vernünftige Menschen nachvollziehbar ist, steht die ermächtigte In­
stanz vor der Frage, wie sie argumentieren soll. Ihre Argumente können nicht jenseits 
des allgemeinen Horizonts des Vernünftigen liegen. 
b) Der Anspruch des Christlichen ist nur dem präsent und überzeugend vernehmbar, 
in dem der Geist Gottes redet. Selbstverständlich haftet auch dieser Lösung die Not­
wendigkeit an, auf einer allgemeinen Verstehensbasis begründet zu sein. Es würde 
allerdings genügen, daß diese von Fall zu Fall hergestellt wird. 
c) Der Anspruch des Christlichen ist nichts anderes als der Anspruch des Vernünftigen 
allgemein. Die Schwierigkeit dieser Lösung besteht darin, daß mit ihr die Rede vom 
Anspruch des Christlichen nicht erklärt werden kann bzw. als sinnlos erwiesen wird. 
Diese Oberlegungen machen eines deutlich: Christliches Ethos dürfte in der pluralen 
Gesellschaft kaum realisiert werden können, ohne Bekenntnischarakter anzunehmen. 

u. Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika 
,,Humanae vitae", Nr. 14. 

111 Siehe dazu N. Monzel, Katholische Soziallehre. 1. Bd.: Grundlegung. Köln 1965, 371-387. 

136 



Dieser ekenntnischarakter resultiert aus der Tatsache, der Christ Seın Dasein
Freiheit entwirtft Blick auf einen t+ranszendenten Gott. Die Vernünftigkeit, 1€e ihn
dabei eitet, ist Q  er auch die Vernünftigkeit, die alle anderen überzeugt. Außerdem hat
diese Vernünftigkeit Konsequenzen. Auch der Handlungszusammenhang, der
sich 15 dem der Existenz e1nes transzendenten Gottes entherten Daseinsentwurtf
ergibt, wird VOn der SP1N a  mussen, e5 nicht jedem alc das Vernünftigste e-

scheint, sich auf festzulegen.
der lat führt cie cittliche Grundentscheidung des Christen ]  S auch insofern zı

einem Handlungszusammenhang besonderer Art, als der Christ ©5 ablehnen muß, G@1-
Dasein und Tun die Richtung V Sachzusammenhängen ökonomischer, techni-

scher, psychologischer, soziologischer, biologischer, physiologischer USW. geben.
icht Sachzusammenhänge bestimmen se1in en und Handeln, sondern die Freiheit
der Kinder Gottes, die als Freisetzung des Menschen Von innerweltlichen Not-
wendigkeiten dem Christen jenen Daseinsentwurtf ermöglicht, der den universalsten
Handlungszusammenhang impliziert. Da der Christ den Sinn Daseins icht VO  -
den Grenzen cieser Welt her empfängt, weil auch GSünde und Tod nicht ber zu

verfügen haben, darum kann Se1n Dasein und Iun 1n Richtung auf jenen and-
lungszusammenhang £fruchtbar machen, der chts anderes besagt das Einssein des
Menschen miıt Gott und das Zusammen der Menschen untereinander.
Ke  In Zweifßfel! Solche Überlegungen münden chließlich eın Gedanken, die das
etw. ber die Gefahren des Reichtums anstellt, oder Formulierungen, wIıe G1e

Kor 7, 29 oder Spruch ın der Hingabe des Lebens die Freunde ihren
Niederschlag gefunden haben Es ist auch unbestreitbar, daß Normierungen solcher Art
nicht die sittlichen Normierungen den Alltag seın können. ber ebenso unbestreit-
bar ist, der Änspruch des Christlichen einer Moraltheologie nicht mehr angemel-
det WIT:  d, Pn diese D christlichen Freiheitsverständnisses unter den Tisch Fällt
und jener Handlungszusammenhang als verzichtbar bezeichnet wird, der vorsieht,
sich einıge die andern opfern.
Es gibt eınen etzten Kern des Sittlichen, ql den clie Kategorie des Operationalen
nich  er mehr heranreicht und Handlungszusammenhang Ur noch C den Preis der
Hingabe des Lebens für die anderen zu erreichen ist. Fine Betrachtung des cittlichen
Phänomens, die diese Möglichkeit ausklammern zu mussen meint, wird fraglos Vom

Evangelium her Kritik arten haben Gie wird csich darüber hinaus aber auch
die rage gefallen lassen mussen,  .. ob G1e überhaupt noch VC Absolutheitscharakter der
ittlichen Forderung sprechen kann. Diesen Absolutheitsanspruch betonen und WIE-
der einsichtig ZU machen, ohne daß dem Menschen durch Einzelnormierungen der Blick
für die sittliche Grundforderung sofort wieder Derstellt wird, ıst gegenwärtig die
vordringlichste Aufgabe der Moralverkündigung.
Der ethische Pluralismus Varl die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten
lenken, die sich der ens: kraft seiner Freiheit tatsächlich erschließt, aber @1 er-
ag das spezifische Merkmal dieser Freiheit, das darin zı erblicken ist, der
Mensch kraft dieser Freiheit unausweichlich die Hand Se1INer eigenen Entschlüsse
gegeben ist16 Vor dem Hintergrund dieser Verfaßtheit des Menschen WIT: das S1tt-
liche Problem seiner Komplexität erst sichtbar. atıch die Moraltheologie
Dei der Öösung dieses komplexen Problems den Gedanken von der ittlichen AÄAutonomie
des Menschen B Mittelpunkt ihrer Darlegungen machen kann, ohne damit dem
Subjektivismus das Wort geredet werden müßte, arau: hinzuweisen, Var die Absicht
dieser usführungen

„Gaudium et spes” Nr. 17.
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Dieser Bekenntnischarakter resultiert aus der Tatsache, daß der Christ sein Dasein in 
Freiheit entwirft im Blick auf einen transzendenten Gott. Die Vernünftigkeit, die ihn 
dabei leitet, ist nicht auch die Vernünftigkeit, die alle anderen überzeugt. Außerdem hat 
diese Vernünftigkeit ethische Konsequenzen. Auch der Handlungszusammenhang, der 
sich aus dem an der Existenz eines transzendenten Gottes orientierten Daseinsentwurf 
ergibt, wird von der Art sein müssen, daß es nicht jedem als das Vernünftigste er­
scheint, sich auf ihn festzulegen. 
In der Tat führt die sittliche Grundentscheidung des Christen nun auch insofern zu 
einem Handlungszusammenhang besonderer Art, als der Christ es ablehnen muß, sei­
nem Dasein und .Tun die Richtung von Sachzusammenhängen ökonomischer, techni­
scher, psychologischer, soziologischer, biologischer, physiologischer usw. Art zu geben. 
Nicht Sachzusammenhänge bestimmen sein Denken und Handeln, sondern die Freiheit 
der Kinder Gottes, die als Freisetzung des Menschen von innerweltlichen Not­
wendigkeiten dem Christen jenen Daseinsentwurf ermöglicht, der den universalsten 
Handlungszusammenhang impliziert. Da der Christ den Sinn seines Daseins nicht von 
den Grenzen dieser Welt her empfängt, weil auch Sünde und Tod nicht über ihn zu 
verfügen haben, darum kann er sein Dasein und Tun in Richtung auf jenen Hand­
lungszusammenhang fruchtbar machen, der nichts anderes besagt als das Einssein des 
Menschen mit Gott und das Zusammen der Menschen untereinander. 
Kein Zweifel! Solche Oberlegungen münden schließlich ein in Gedanken, die das N. T. 
etwa über die Gefahren des Reichtums anstellt, oder in Formulierungen, wie sie in 
1 Kor 7, 29 ff. oder im Spruch von der Hingabe des Lebens für die Freunde ihren 
Niederschlag gefunden haben. Es ist auch unbestreitbar, daß Normierungen solcher Art 
nicht die sittlichen Normierungen für den Alltag sein können. Aber ebenso unbestreit­
bar ist, daß der Anspruch des Christlichen in einer Moraltheologie nicht mehr angemel­
det wird, wenn diese Spitze christlichen Freiheitsverständnisses unter den Tisch fällt 
und jener Handlungszusammenhang als verzichtbar bezeichnet wird, der vorsieht, daß 
sich einige für die andern opfern. 
Es gibt einen letzten Kern des Sittlichen, an den die Kategorie des Operationalen 
nicht mehr heranreicht und ein Handlungszusammenhang nur noch um den Preis der 
Hingabe des Lebens für die anderen zu erreichen ist. Eine Betrachtung des sittlichen 
Phänomens, die diese Möglichkeit ausklammern zu müssen meint, wird fraglos vom 
Evangelium her Kritik zu erwarten haben. Sie wird sich darüber hinaus aber auch 
die Frage gefallen lassen müssen, ob sie überhaupt noch vom Absolutheitscharakter der 
sittlichen Forderung sprechen kann. Diesen Absolutheitsanspruch zu betonen und wie­
der einsichtig zu machen, ohne daß dem Menschen durch Einzelnormierungen der Blick 
für die sittliche Grundforderung sofort wieder verstellt wird, ist gegenwärtig die 
vordringlichste Aufgabe der Moralverkündigung. 
Der ethische Pluralismus vermag zwar die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten zu 
lenken, die sich der Mensch kraft seiner Freiheit tatsächlich erschließt, aber er unter­
schlägt das spezifische Merkmal dieser Freiheit, das darin zu erblicken ist, daß der 
Mensch kraft dieser Freiheit unausweichlich in die Hand seiner eigenen Entschlüsse 
gegeben ist16• Vor dem Hintergrund dieser Verfaßtheit des Menschen wird das sitt­
liche Problem in seiner ganzen Komplexität erst sichtbar. Daß auch die Moraltheologie 
bei der Lösung dieses komplexen Problems den Gedanken von der sittlichen Autonomie 
des Menschen zum Mittelpunkt ihrer Darlegungen machen kann, ohne daß damit dem 
Subjektivismus das Wort geredet werden müßte, darauf hinzuweisen, war die Absicht 
dieser Ausführungen. 

16 Vgl. ,,Gaudium et spes" Nr. 17. 
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